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1. Reformbedarf aus Sicht der Justiz

Die Justiz ist nicht so, wie sie sein soll. Darüber herrscht nahezu Einhelligkeit. Dem Finanzminister ist sie zu teuer, den Justizministern zu schwerfällig, den Rechtsunterworfenen zu langsam, dem Bürger häufig nicht schneidig genug und die Juristen leiden an der Vielzahl der Verfahren und der Komplexität der Rechtsmaterie. So unterschiedlich motiviert die Kritik an der Justiz ist, so verschieden sind auch die Wünsche an eine zukünftige Justiz.

Obwohl „Reform“ angesichts der allgemeinen Veränderungen im letzten Jahrzehnt beinahe zu einem Schimpfwort geworden ist, ist die Reform der Justiz modern und ganz aktuell. Das liegt allerdings nicht allein an der eingangs aufgeführten Unzufriedenheit mit der Justiz, sondern zu einem erheblichen Teil auch daran, dass die Sparkommissare eben wegen der genannten Unzufriedenheit auf offene Ohren für Veränderungsvorschläge stoßen. Justizreformen unter dem bloßen Diktat der Notwendigkeit der Einsparung können allerdings weder auf die Zustimmung der Betroffenen hoffen, noch versprechen sie eine Verbesserung der jetzigen Situation der Justiz.

Wenn es also einerseits nicht weitergehen soll wie bisher, andererseits aber eine „Justiz-light“ vermieden werden muss, dann liegt es nahe, dass diejenigen, die täglich mit Justiz zu tun haben, sich Gedanken über die zukünftige Gestaltung der Justiz machen. Im Vordergrund muss dabei die Gewährleistung rechtstaatlicher Essentialia stehen. Nicht alles, was heutzutage in den Prozessordnungen steht, was uns gewohnt und lieb geworden ist, gehört auch zur Grundausstattung eines Rechtstaates. Auf der anderen Seite darf das Gebot sparsamen Mitteleinsatzes nicht zu einer rechtstaatswidrigen Gestaltung der Justiz führen. Unter Wahrung der notwendigen Erfordernisse des Rechtstaatsprinzips sind die Anforderungen an eine effiziente Justiz unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der an einem Verfahren Beteiligten, aller Rechtsunterworfenen und der Allgemeinheit herauszuarbeiten.

Dieser Aufgabe haben sich auf Initiative des LACDJ Sachsen-Anhalt parteiunabhängige Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte gestellt. Die Beteiligten haben dabei besonderen Wert darauf gelegt, ihre Vorschläge unabhängig von etwaigen Widersprüchen zu Beschlüssen der Parteigremien formulieren zu dürfen. Diesem Begehren ist der LACDJ Sachsen-Anhalt ohne jegliche Einschränkung nachgekommen.

Vier Arbeitsgruppen haben sich der Themen Personal und Organisation, Zivil- und Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht sowie Strafrecht angenommen. Mitgearbeitet haben:

Arbeitsgruppe Personal und Organisation:

Vorsitzender:

Staatsanwalt Holger Stahlknecht, MdL, Magdeburg

Mitglieder:

Präsident des Oberlandesgerichts Naumburg, Winfried Schubert

Leitender Oberstaatsanwalt Halle, Jörg Wilkmann

Richter beim Verwaltungsgericht Halle, Robert Glinski

Arbeitsgruppe Zivil- und Arbeitsrecht:

Vorsitzender:

Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Sachsen - Anhalt und stellvertretender Richter am Landesverfassungsgericht Sachsen - Anhalt, Dr. Josef Molkenbur

Mitglieder:

Rechtsanwalt Ralf Leinenbach, Magdeburg

Direktor des Amtsgerichts Schönebeck, Hinderk Wybrands

Richter am Arbeitsgericht Magdeburg, Dr. Andreas Fiebig

Arbeitsgruppe Verwaltungsrecht:

Vorsitzender:

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Halle, Dr. Karl-Heinz Millgramm

Mitglieder:

Richter am Finanzgericht Sachsen - Anhalt, Michael Just

Richter am Sozialgericht Halle, Dr. Frank Fechner

Arbeitsgruppe Strafrecht:

Vorsitzender:

Leitender Oberstaatsanwalt in Dessau, Folker Bittmann

Mitglieder:

Generalstaatsanwalt in Naumburg, Jürgen Konrad

Richter am Amtsgericht Halle-Saalkreis, Thoren Sarunski

Fachanwältin für Strafrecht Carolin Rudolph, Halle

Die Ausführungen zur Rolle der Rechtsanwälte (unter Ziff. 4) stammen von den genannten Rechtsanwälten unter Mitwirkung von Rechtsanwältin Martina Kiesgen-Millgramm, Leipzig.

Sämtliche Beteiligte arbeiteten ehrenamtlich mit und verzichteten auf Ersatz ihrer Auslagen. Weil die Aufnahme von Vorschlägen nicht von der Zustimmung aller abhing, kann nicht als selbstverständlich angenommen werden, daß jede(r) der Genannten mit allen Passagen, auch nicht, soweit sie zur Thematik ihrer/seiner Arbeitsgruppe gehören, einverstanden ist. 

Aufgabe der Arbeitsgruppen war es nicht, fertige Gesetzentwürfe zu liefern. Dazu würde es jahrelanger Detailarbeit bedürfen. Nötig wäre es zudem, die Arbeit auf wesentlich breitere Schultern zu stellen und beispielsweise die Rechtswissenschaft daran zu beteiligen. Ziel war es demgegenüber, bestimmte Problemfelder der jeweiligen Sachgebiete herauszuarbeiten, generelle Leitlinien zu entwickeln und daraus bestimmte Anforderungen an das Handeln des Gesetzgebers, des Justizministeriums aber auch an Behördenspitzen abzuleiten. Zum Teil ist es sogar gelungen, konkrete und bisweilen sehr detaillierte Vorschläge zu entwickeln. 

Gleichwohl kann es sich bei den nachfolgenden Überlegungen nur um Anregungen handeln, die weiterer Diskussion und Vertiefung bedürfen. Die Arbeitsgruppen und ihre Mitglieder sind sich deshalb im klaren, dass mit der Vorlage dieser Broschüre ihre Aufgabe keineswegs erledigt ist, sondern eigentlich erst anfängt. In diesem Sinne wohnt den Vorschlägen also auch der Appell zur Diskussion inne. Sie muss vorwiegend von Juristengruppen in und außerhalb von Parteien geführt werden. Wünschenswert ist aber auch jegliche Einzelstellungnahme, sei es zur Problematik insgesamt, sei es zu einzelnen Punkten. Die Stellungnahmen können per Post gesandt werden an den Landesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen, c/o CDU-Landtagsfraktion, z.Hd. Robert Glinski, Postfach 1969, 39009 Magdeburg, oder per e-Mail an glinski@politik-plus.de, aber auch an den parteiunabhängigen Projektmanager unter Folker.Bittmann@web.de. 

2. Allgemeines

Die Justiz muss auch in Zukunft ihre Aufgaben weiterhin zügig und mit hohem Qualitätsstandard unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit erfüllen können. Die Justiz muss qualitativ hochwertig, zügig und schnell arbeiten und die Verfahren bürgerfreundlich erledigen. Eine derart gut funktionierende Justiz ist ein großer Standortvorteil im europäischen und internationalen Wettbewerb.

Standortfaktoren sind diejenigen Bedingungen, welche vor allem Wirtschaftsunternehmen, aber auch herausragende Persönlichkeiten veranlassen, sich in einer bestimmten Region niederzulassen. Zu diesen Standortfaktoren gehören auch die Gerichte. Bei den ordentlichen Gerichten leuchtet dies ohne weiteres ein: Wenn auf ein zivilgerichtliches Urteil ein Jahr und länger gewartet werden muss und der Gerichtsvollzieher danach noch viele Monate benötigt, um einen Vollstreckungsauftrag auszuführen, dann erschwert dies erfolgreiches Wirtschaften. In einer Zeit, in der weltumspannende Geschäfte zum Teil sekundenschnell über elektronische Medien abgewickelt werden, dürfen die Gerichte nicht mehr dem Postkutschenzeitalter angehören.

Gleiches gilt für die überlange Verfahrensdauer bei Verwaltungsgerichten: Investoren, die vor der Aussicht stehen, jahrelang um eine Genehmigung streiten zu müssen oder in Fällen des gesetzlich angeordneten Sofortvollzuges erst einmal mit hohen Geldleistungen trotz laufenden Prozesses in Vorlage treten zu müssen, werden in ihren Bemühungen auf lange Zeit gebremst. Es ist ein Verlust von Rechtskultur, wenn die Umstände die Beteiligten zu einer „einvernehmlichen Lösung“ zwingen, welche ihnen zwar wenig günstig erscheint, aber immer noch günstiger als die Aussicht jahrelangen Prozessierens.

Bei der Ausgestaltung der Verfahrensordnungen muß die Eigenverantwortlichkeit der nichtrichterlichen Beteiligten gestärkt werden. Der Ausbau der prozessualen Fürsorgepflichten der Gerichte in den letzten Jahrzehnten hat den richterlichen Aufwand vermehrt und auf diese Weise zur Verlängerung der Verfahrensdauer beigetragen. Die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit setzt jedoch die Schaffung überschaubareren materiellen Rechts voraus. Nur wenn das gelingt, kann die prozessuale Fürsorgepflicht auf ein angemessenes Maß gesenkt werden, weil andernfalls die Beteiligten nicht vor Überraschungsurteilen geschützt wären - einem Verfassungsgebot.

3. Verantwortlichkeit der Ersten und der Dritten Gewalt

Die Justiz kann nur so gut sein wie das ihr vorgegebene Recht. Für die Rechtsetzung ist aber nicht die Justiz zuständig, sondern dies ist vielmehr Aufgabe des Gesetzgebers in Bund und Ländern. Alle drei Arbeitsgruppen zum Zivil- und Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht und Strafrecht gelangten einhellig zu dem Ergebnis, dass ein Großteil der Schwierigkeiten der Justiz nicht hausgemacht ist. Gesetze in langen Sätzen, vielen Absätzen, mit Ausnahmen und Gegenausnahmen versehen, führen zu einer sehr komplizierten und zum Teil kaum mehr überschaubaren Rechtslage. Manche Gesetze sind nicht aufeinander abgestimmt, tatsächlich oder scheinbar widersprüchlich und müssen in ihrem Anwendungsbereich von der Rechtsprechung gegeneinander abgegrenzt werden. Dies führt zu einer komplexen Gemengelage, welche bei den Rechtsunterworfenen nichts anderes als Rechtsunsicherheit hinterlässt. Solche Rechtsunsicherheit provoziert aber notwendigerweise Rechtstreitigkeiten und führt die damit befassten Gerichte an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. 

3.1 Zivil- und Arbeitsrecht

Bestimmte zivil- und arbeitsrechtliche Materien sind sehr unübersichtlich geregelt. Dies erschwert es dem Publikum, sich zurecht zu finden und die Schritte zu erkennen und nachfolgend zu unternehmen, welche zur Rechtswahrung notwendig sind. Das führt nicht nur immer wieder zu unerwünschten Prozessen, sondern auch zu Enttäuschungen aufgrund Prozessverlustes aus überwiegend formalen Gründen. Auch Anwälte und Gerichte haben Schwierigkeiten, die Systematik zu verstehen, auf den jeweiligen Sachverhalt anzuwenden und damit der Rechtslage entsprechende Anträge zu stellen beziehungsweise Urteile zu fällen. 

Als ein erstes Beispiel wenig praxisfreundlicher Regelungen seien die Bestimmungen des Reisevertrages in den §§ 651a ff. BGB genannt. § 651a BGB normiert die Vertragspflichten nur unzulänglich. Bei Reisemängeln kann der Reisende den Preis gemäß § 651d BGB mindern. Nach § 651d Abs. 2 tritt eine solche Minderung allerdings nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlassen hat, den Mangel anzuzeigen. Welche Abhilfe der Reiseveranstalter in solchen Fällen zu schaffen hat, bestimmt § 651c BGB. Das kann aber nur gelingen, wenn vor Ort ein Ansprechpartner vorhanden ist. Ein solcher fehlt allerdings häufig. Damit geht die Regelung an den tatsächlich vorhandenen Verhältnissen häufig vorbei.

Gemäß § 651e BGB kann der Reisevertrag bei erheblichen Beeinträchtigungen gekündigt werden, wenn die Fortsetzung der Reise unzumutbar ist. Zum Zwecke der Abhilfe der Mängel muss der Reisende dem Veranstalter eine Frist setzen. Dies stößt nicht nur auf dieselben Schwierigkeiten wie bei der Minderung, sondern nutzt dem Reisenden auch wenig, wenn er seinen Urlaub bis zum Ablauf der Frist unter unzumutbaren Bedingungen fortsetzen muss.

Auch das Geltendmachen seiner Ansprüche wird dem Reisenden nicht gerade erleichtert. Gemäß § 651g BGB hat er sie binnen Monatsfrist beim Reiseveranstalter anzumelden. Das Abhilfeverlangen gemäß § 651 c Abs. 2 BGB wahrt allerdings nicht die Ausschlussfrist des § 651 g BGB – eine Regelung, welche der Reisende häufig nicht kennt und noch seltener versteht.

Als ein weiteres Beispiel einer wenig praxisfreundlichen Regelung seien die Bestimmungen über die Mieterhöhungen in den §§ 557 ff. BGB erwähnt. Ist keine Staffelmiete gemäß § 557a BGB oder Indexmiete nach § 557b BGB vereinbart, so kann eine Mieterhöhung unter Wahrung von vier Alternativen formaler Anforderungen verlangt werden: Der Bezugnahme auf einen Mietspiegel, der Auskunft aus einer Mietdatenbank, der Vorlage eines mit Gründen versehenen Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder der Benennung von drei Vergleichswohnungen. Letzteres ist höchst streitanfällig. Sie müssen identifizierbar sein, so dass der Mieter sie ohne Schwierigkeiten auffinden kann. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Höchst schwierig ist es aber zu beurteilen, ob wirklich eine Vergleichbarkeit vorliegt oder nicht. Streitig sind häufig auch die Richtigkeit des herangezogenen Betrags aus dem Mietspiegel, die Vergleichbarkeit des Objektes aus der Mietdatenbank und die Ordnungsmäßigkeit des Gutachtens des Sachverständigen. 

Eine Mieterhöhung ist auch bei einer durchgeführten Modernisierung zulässig. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eine nachhaltige, d.h. dauerhafte Gebrauchswerterhöhung bewirkt wurde. Das lässt sich bei einer Energieeinsparung noch durchaus relativ einfach feststellen, führt aber häufig bei einer behaupteten Verbesserung der allgemeinen Wohnverhältnisse zu Streitigkeiten.

Weil der Vermieter im Prozess sämtliche Voraussetzungen seines Erhöhungsrechts beweisen muss, hat er häufig zunächst hohe Auslagen und einen gehörigen Zeitverlust zu verzeichnen. Dies alles erschwert sein Mieterhöhungsverlangen entgegen dem ihm nach materiellem Recht zustehenden Anspruch in unnötiger Weise. Möchte der Gesetzgeber Mieterhöhungen tunlichst vermeiden, dann wäre es besser, den materiellrechtlichen Anspruch auf die Mieterhöhung zu verringern, dafür aber dessen Durchsetzbarkeit zu erleichtern.

Als ein Beispiel aus dem Arbeitsrecht seien die Bestimmungen der §§ 102 ff. Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) genannt. Sie normieren die Einschaltung des Betriebsrates vor Ausspruch der Kündigung. Gemäß § 102 BetrVG ist es erforderlich, neben den Personalien des Arbeitnehmers sämtliche Kündigungsgründe anzugeben. Dabei genügen Werturteile oder stichwortartige Angaben nicht. Vielmehr ist es erforderlich, die konkreten Tatsachen zu schildern. Die genauen Anforderungen sind für viele Arbeitgeber nicht zu erkennen. Arbeitnehmer wehren sich häufig gegen ihre Kündigung unter Hinweis auf die Unwirksamkeit der Einschaltung des Betriebsrates. Die dazu existierende umfängliche Rechtsprechung ist kaum noch zu übersehen. Diese und weitere formale Anforderungen führen in der Praxis der Arbeitsgerichte dazu, dass in einer Vielzahl der Fälle die Berechtigung der vorgebrachten Kündigungsgründe gar nicht mehr geprüft wird, weil die Kündigungsschutzklage bereits aus formellen Gründen, nämlich der nicht ausreichenden Anhörung des Betriebsrates, Erfolg hat.

Die außerordentliche Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes (oder eines anderen Mandatsträgers) ist erst zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 626 BGB vorliegen und der Betriebsrat vor Ausspruch der Kündigung seine Zustimmung erteilt hat oder das Arbeitsgericht die fehlende Zustimmung des Betriebsrates ersetzt hat. Letztenfalls muss der Arbeitsgeber die Ersetzung beim Arbeitsgericht im Wege des Beschlussverfahrens beantragen. Es kann über drei Instanzen bis zum Bundesarbeitsgericht geführt werden. Erst nach rechtskräftiger Entscheidung des Beschlussverfahrens, längstenfalls also erst nach Ergehen der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, darf der Arbeitgeber kündigen und muss dies zum Erhalt seines Kündigungsrechts unverzüglich tun. Der gekündigte Arbeitnehmer hat nunmehr die Möglichkeit, binnen drei Wochen Kündigungsschutzklage im Urteilsverfahren zu erheben. Für diese Kündigungsschutzverfahren stehen wiederum grundsätzlich drei Instanzen bis zum Bundesarbeitsgericht zur Verfügung. Auf diese Weise kann es Jahre dauern, bis der Arbeitgeber eine berechtigte Kündigung durchsetzt. Während der gesamten Zeit des Verfahrens hat er den Arbeitnehmer weiterzubeschäftigen und ihn zu bezahlen, obwohl die materiellen Voraussetzungen für die Trennung von diesem Arbeitnehmer unter Umständen schon lange vorliegen.

3.2 Öffentliches Recht

Seit mehr als 25 Jahren kritisieren Praktiker eine Gesetzesflut und die damit verbundene Delegation der Verantwortung vom Gesetzgeber auf die Verwaltung und die Gerichte. Dies geht notwendigerweise einher mit einer Unsicherheit über die Bedeutung des jeweiligen Gesetzesinhalts. Die nachdrückliche Forderung an den Gesetzgeber, handliche und klare Gesetze zu schaffen, wurde, wiewohl notwendig, nicht erfüllt. Vielmehr müssen die Verwaltung und die Gerichte unter Assistenz des Schrifttums in unvertretbarer Weise Aufgaben des Gesetzgebers übernehmen, um unzulängliche Gesetze anwendungsfähig zu machen. Es nötigt hohen Respekt ab, dass die für die Ausführung der Gesetze zuständigen (insbesondere: unteren) Verwaltungsbehörden gleichwohl nicht verzweifelt sind.

Wie soll beispielsweise „Potential“ im Zusammenhang mit einem Gewässer verstanden werden, § 25b Abs. 1 Satz 1 in Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ? Wie soll „signifikant“ verstanden werden, wenn es keineswegs mit „erheblich“ gleichgesetzt werden darf, § 25 WHG? Tiefes Nachdenken löst die Formulierung von „Einträgen prioritärer Stoffe in ein Gewässer“ aus, § 25a WHG. 

Verstärkt werden die Anwendungsschwierigkeiten durch die scheinbar unaufhaltsame Tendenz zu einer immer stärkeren Verrechtlichung der Gesellschaft. Deutschland verfügt mittlerweile über ein ausgeklügeltes materielles Rechtssystem, das im Verlangen nach gerechter Einzelfallregelung nahezu jedem denkbaren Einzelinteresse mit einer juristischen Ausnahmeregelung gerecht werden möchte. Exemplarisch sei § 30 Bundesversorgungsgesetz mit beachtlichen 16 (!) Absätzen genannt.

Die Delegation der Verantwortung des Gesetzgebers auf die Verwaltung und die Gerichte zeigt sich besonders auch im Sozialrecht. Beispielsweise kann der bedürftige Bürger nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch (SBG) II „angemessene“ Leistungen für Heizung verlangen. „Angemessen“ ist aber weder ein unbestimmter Rechtsbegriff, der einen Beurteilungsspielraum eröffnet, noch lässt er eine Ermessensentscheidung zu, sondern unterliegt vollständiger gerichtlicher Überprüfung. Das hat zur Folge, dass die Verwaltung in jedem Einzelfall notgedrungen eine Vielzahl von Wirkungszusammenhängen und wärmetechnischen Faktoren (z.B. Baudaten, Wohnfläche, Alter des Gebäudes, Alter der Heizungsanlage, Bewirtschaftungskosten und Schuldzinsen) sowie personenbezogene Faktoren (etwa Alter, Gesundheitszustand oder durch Arbeitslosigkeit bedingten Mehrverbrauch) in ihre Entscheidung einbeziehen und diese gerichtsfest begründen muss. Damit ist eine Verwaltungsbehörde schnell überfordert.

Offen ist, wie Widersprüche aufgelöst werden können, etwa wenn in § 7 Abs. 3 Ziff. 4 SGB II und SGB XII „dem Haushalt angehörige minderjährige und unverheiratete Kinder“ zur Bedarfsgemeinschaft gerechnet werden, obwohl § 28 Abs. 1 Nr. 1 SGB II minderjährige Kinder vom vollendeten 15. Lebensjahr an als eigenständige erwerbsfähige Hilfsbedürftige einordnet.

Gemäß § 7 Abs. 4 SGB II und SGB XII wird eine Bedarfsgemeinschaft nicht dadurch aufgelöst, dass eines ihrer Mitglieder voraussichtlich nicht länger als sechs Monate in einer stationären Einrichtung untergebracht ist. Offen ist dabei nicht nur, was gilt, wenn der Betroffene in eine längere teilstationäre Einrichtung eingewiesen wird, in welcher er nicht den ganzen Tag verbringt, sondern auch, wie die Verwaltung die Prognose anstellen soll, die Unterbringung dauere nicht mehr als sechs Monate. Soll etwa die Bundesagentur für Arbeit bei Untersuchungshäftlingen eine strafrechtliche Inzidentprüfung vornehmen, wann der Haftbefehl gegen den Antragsteller wohl aufgehoben werden wird?

Gemäß § 37 b Satz 2 SGB III hat ein befristet Beschäftigter das Ende seines Arbeitsverhältnisses „frühestens“ drei Monate vor dessen Ende der Bundesagentur für Arbeit mitzuteilen. Ist hier statt „frühestens“ nicht vielmehr „spätestens“ gemeint? Und wie soll ein Beschäftigter dieser Anforderung gerecht werden, wenn sein Arbeitsvertrag von vornherein auf lediglich zwei Monate befristet ist?

Diese ohne weiteres vermehrungsfähige Palette praxisferner gesetzlicher Regelungen ließe sich unendlich fortsetzen. Deutlich wird allerdings auch so: Eine effiziente Verwaltungsgerichtsbarkeit mit einer deutlich niedrigeren Verfahrensdauer wird bei gleichbleibenden Qualitätsanforderungen nur dann geschaffen werden können, wenn der Gesetzgeber mit anwendungsfreundlichen Gesetzen Verwaltungen und Gerichte zu einem zügigen Gesetzesvollzug in die Lage versetzt.

3.3 Strafrecht

Zum einen wird die Rechtslage immer komplizierter. Das Zusammenwirken immer wieder hinzutretender neuer Gesetze untereinander und im Verhältnis zu den bestehen bleibenden Vorschriften lässt sich nur mit einem deutlich größeren Aufwand als noch vor ca. 20 Jahren überblicken. Es sind ja mittlerweile auch nicht mehr nur deutsche Rechtsvorschriften, die Beachtung verlangen, sondern in rasant fortschreitendem Maße auch europäische Normen, die einschlägig sind. Manchmal fügen sie sich nicht bruchlos in das Geflecht der deutschen Bestimmungen. Der europäische wie der deutsche Gesetzgeber neigt ferner - allen Bekundungen einer Notwendigkeit zur Entbürokratisierung zum Trotz - zu einem Perfektionismus, der sich in einer kaum Flexibilität zulassenden Regelungsdichte mit Vorschriften für zahlreiche Einzelfälle, Ausnahmen und Gegenausnahmen sowie zu beachtender unzähliger Formalien niederschlägt. 

Dafür könnten zahlreiche Beispiele genannt werden. Es genügt jedoch, exemplarisch auf die Bestimmungen der §§ 261 und 264 StGB zu verweisen. Geldwäsche kann nach dem Gesetzeswortlaut in vielen, sich teilweise überlappenden Variationen auftreten. Die Bestrafung setzt voraus, dass nachgewiesen werden kann, dass ein bestimmter Vermögensgegenstand beispielsweise Geld aus einer im Gesetz aufgeführten Katalogtat herrührt. Wie will man es aber einem Geldschein ansehen, ob er aus dem Frauen- oder dem Waffenhandel stammt? Subventionsbetrug ist nur strafbar, wenn die subventionserheblichen Tatsachen im Gesetz oder im Subventionsbescheid im Einzelnen als solche bezeichnet wurden. Weil Pauschalverweisungen nicht ausreichen, scheitern Verurteilungen wegen Subventionsbetrugs immer wieder daran, dass die Subventionsbehörden nach Auffassung der Strafgerichte die subventionserheblichen Tatsachen nicht konkret genug bezeichnet haben. Voraussetzung für eine Verurteilung ist zudem, dass mit der Subvention zumindest auch die Förderung der Wirtschaft bezweckt wird. Die Förderung des Arbeitsmarktes genügt dafür nach der Rechtsprechung nicht, obwohl die Verminderung der Arbeitslosenzahlen selbstverständlich auch der Wirtschaft dienlich ist.

Zum anderen finden sich im so genannten Nebenstrafrecht etliche (meist: Verwaltungs-)Gesetze, deren abschließende Vorschriften bestimmte Verstöße gegen zuvor aufgestellte Regeln unter Strafe stellen. Diese Regelungstechnik erfreut sich beim Gesetzgeber großer Beliebtheit, bürdet der Strafjustiz jedoch aufwendige zusätzliche Tätigkeiten auf, weil sie das Einarbeiten in fachfremde Spezialmaterien wie etwa das Arzneimittelrecht erfordert.

3.4 Praxistauglichkeitsprüfung

Als allgemeingültiges Ergebnis lässt sich festhalten, dass es bei der Gesetzgebung einer wesentlich größeren Beteiligung der Praxis als bisher bedarf. 

Der Präsident des Deutschen Juristentages, der frühere Verfassungsrichter Prof. Dr. Paul Kirchhof, schlug im Jahre 2004 vor, von den Gesetzgebungsgremien verabschiedete Gesetze vor ihrem In-Kraft-Treten einem Praxistest zu unterwerfen. Dieser Vorschlag stieß im politischen Raum zu Unrecht auf Ablehnung. Es geht ja nicht darum, die Ziele des Gesetzgebers der Zensur irgendeines Gremiums aus Praktikern zu unterwerfen. Es gilt vielmehr, der Einsicht Rechnung zu tragen, dass jedes noch so gut gemeinte Gesetz seine Ziele dann nicht erreichen kann, wenn es in der Praxis nicht oder nicht so wie gewollt angewendet werden kann. Ein Gesetzgeber, der sich nicht allein auf die (politische) Appellfunktion eines Gesetzes beschränken möchte, ist deshalb klug beraten, auch die Anwendbarkeit der von ihm gewollten Vorschriften von Anfang an in den Blick zu nehmen und zu gewährleisten. Die bisherige Praxisbeteiligung und die zum Teil erfolgende Anhörung von Sachverständigen in den Gesetzgebungsausschüssen der Parlamente reichen dafür allein nicht aus. Es sollte vielmehr der Vorschlag Kirchoffs aufgenommen werden und es sollte jedes Gesetz vor seinem In-Kraft-Treten einem Praktikergremium zur Prüfung zugeleitet werden. Ein solches Gremium darf selbstverständlich nicht selbst die verbindliche Gesetzesfassung bestimmen. Die letzte Verantwortung muss zweifellos weiterhin bei den parlamentarischen Gesetzgebungsgremien liegen. Beschränkte man allerdings die Zuständigkeit des Praktikergremiums streng auf die Fragen der Anwendbarkeit der in Aussicht genommenen Vorschriften, so wäre es kein Verstoß gegen das Demokratieprinzip, wenn Gesetze nicht ohne deren Plazet in Kraft treten könnten. Im Streitfall, etwa bei der Überschreitung der Grenzen ihrer Zuständigkeit, müsste das Bundesverfassungsgericht entscheiden. 

Gelänge es, auf diese (oder auf eine andere Weise) die Praxistauglichkeit der Gesetze von vorn herein wesentlich zu verbessern, so führte dies zu einer allgemein erhöhten Rechtsicherheit und damit sowohl zu einer Verminderung des Bedarfs an Rechtstreitigkeiten als auch zu einer erleichterten Prozessführung. Die Justiz wäre auf diese Weise erheblich und ohne jegliche Zusatzkosten entlastet. 

4. Aufgaben und Verantwortung der Rechtsanwälte
4.1 Rechtstaat und freie Advokatur

Eine funktionsfähige Justiz setzt nicht allein das Vorhandensein sachgerechter Gesetze und ein gut organisiertes Gerichtswesen voraus. Vielmehr müssen auch die Rechtsanwälte ihren Part dazu beitragen. Prinzipiell dient auch ihre Tätigkeit der Verwirklichung des Rechtstaats. Ebenso wie leistungsfähige Justizbehörden ist auch eine leistungsfähige Anwaltschaft ein wichtiger Standortfaktor im Wettbewerb der Staaten und Regionen. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen wie z.B. der zunehmenden Internationalisierung des Rechts und der unumgänglich fortschreitenden Spezialisierung, der damit verbundenen Herausbildung großer, teilweise auch grenzüberschreitender Anwaltsgesellschaften neben den herkömmlichen Einzelanwälten und kleinen Kanzleien, aber auch aufgrund der begonnenen Öffnung des Rechtsberatungsmarktes für andere Berufe sind die Anwälte und ihre Organisationen gefordert, hohe Qualitätsstandards zu entwickeln. Je besser dies gelingt, desto entbehrlicher werden staatliche Regelungen.

Der Rechtsanwalt hat als unabhängiger Berater und Vertreter seinen Mandanten in allen Rechtsangelegenheiten vor Rechtsverlusten zu schützen, hat ihn rechtsgestaltend, konfliktvermeidend und streitschlichtend zu begleiten, vor Behörden und Gerichten sowie gegenüber Dritten seine Rechte zu verfolgen und zu verteidigen sowie ihn vor Fehlentscheidungen zu bewahren. Auf diese Weise können die Rechtsanwälte am Wirksamsten selbst zur Sicherung der freien Advokatur beitragen. Den verläßlichsten Rechtsbeistand findet der Bürger, der sich an einen vom Staat unabhängigen Rechtsanwalt wenden kann, welcher gemäß der Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA) seinen Beruf frei, selbstbestimmt und im Rahmen der Gesetze und berufsrechtlichen Regelungen unreglementiert ausüben kann: Die Freiheit des Rechtsanwalts sichert des Bürgers Teilhabe am Recht. 

4.2 Voraussetzungen erfolgreicher anwaltlicher Tätigkeit

Ein Anwalt kann seine Aufgaben in dieser wünschenswerten Weise aber nur dann erfüllen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

4.2.1 Finanzielle Unabhängigkeit

Zu den nötigen Voraussetzungen gehört zweifelsfrei ein die Unabhängigkeit des Anwalts sicherndes angemessenes Einkommen. Die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Anwälte ist stärker gestiegen als der Rechtsberatungsbedarf. Das hat zur Folge, dass es eine nennenswerte Anzahl von Anwälten mit zu niedrigem Einkommen gibt. Für diese ist die Versuchung groß, ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen vorrangig zu verfolgen. Es kann daher durchaus vorkommen, dass deren Mandanten umständebedingt einen - vielleicht nur unbewusst - sachwidrigen Rat erhalten, der weitere kostenträchtige, aber an sich vermeidbare, jedenfalls aber zu zusätzlichen Gebühreneinnahmen führenden Aktivitäten des Anwalts auslöst. Diese Problematik in den Griff zu bekommen ist vorrangig ebenfalls Aufgabe der Anwälte und ihrer Berufsorganisationen selbst. In Betracht kommt dafür z.B. die Entwicklung verbindlicher Qualitätsstandards, welche ein Rechtsanwalt zusätzlich zu den Examina erfüllen muss, und die mit Verantwortung verbundene Pflicht zum Einhalten bestimmter Verhaltensweisen (Ehrenkodex). Nur wenn die Selbstregulierung nicht ausreichend gelingen sollte, ist eine Lösung per Gesetz zu suchen.

4.2.2 Spezifische Aufgabenbeschreibung in den Prozessordnungen

Erforderlich ist es auch, die Aufgaben und die Verantwortlichkeit der Rechtsanwälte als Organe der Rechtspflege in den Prozessordnungen funktionsspezifisch zu beschreiben und dabei sicherzustellen, dass sie sich im Wesentlichen ihrer Rolle gemäß verhalten. Dabei darf weder allein auf das Allgemeininteresse an rollenspezifischem Verhalten noch umgekehrt nur auf das individuelle Interesse des Rechtsanwalts an der freien Gestaltung seiner Tätigkeit abgestellt werden. Beides muss vielmehr optimiert und jedenfalls besser als bislang aufeinander abgestimmt werden, so dass die freie Advokatur einerseits und die verantwortliche Übernahme bestimmter prozessualer Aufgaben andererseits nicht im Gegensatz zueinander stehen.

In den verschiedenen Verfahrensordnungen sind demgemäß Vorkehrungen für eine aktivere Rolle der Anwälte zu treffen. Wenn es nicht nur im Zivilrecht (dazu unten 7.5) wünschenswert ist, zu einer Änderung der Streitkultur zu gelangen, dann setzt das voraus, dass die Anwälte wesentlich stärker als bislang selbst zur Streitbeilegung und damit zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen beitragen. Sie müssen verstärkt als Mediatoren und Schlichter tätig werden. Um sie dazu in die Lage zu versetzen, sind neben gebührenrechtlichen Veränderungen (dazu sogleich 4.2.3) auch Angebote zum Erwerb der dafür erforderlichen Zusatzqualifikationen vonnöten.

Sollen die Rechtsanwälte in Zukunft eine größere Verantwortung für die Zusammenstellung des von den Gerichten zu beurteilenden Sachverhalts tragen (vgl. dazu zum Zivil- und Arbeitsrecht unten 7.1 und zu den öffentlich-rechtlichen Prozessordnungen unten 8.7), dann müssen sie auch zusätzliche Rechte erhalten, um sie überhaupt in die Lage zu versetzen, die entscheidungserheblichen Tatsachen zusammentragen zu können. Sie dürfen zwar bereits heute Zeugen vernehmen und öffentliche Stellen um Auskünfte ersuchen. Das genügt aber nicht, wenn Rechtsanwälte in Zukunft für den maßgeblichen Prozessstoff (mit-)verantwortlich sein sollen. In diesem Falle müssen z.B. Zeugen und Behörden zur Aussage vor bzw. Vorlage von Unterlagen und sonstigen Gegenständen an die Anwälte verpflichtet werden. Dabei gilt es allerdings auch, missbräuchliche Ausforschungen zu sachfremden Zwecken tunlichst zu vermeiden. Als Instrumente dafür kommen in Betracht die Erfüllung bestimmter, im einzelnen noch festzulegender Zuverlässigkeitsanforderungen, die Beschränkung derartiger Informationsrechte der Anwälte auf gerichtlich registrierte Fälle, aber auch die Strafbewehrung bei Missbrauch.

Im Strafprozess ist der Sachverstand der Verteidiger verstärkt zur Vermeidung unnötigen Aufwands und damit zur wünschenswerten Herbeiführung einer ganz oder teilweise konsensualen Regelung nutzbar zu machen (vgl. dazu unten 9.2.2, 9.5, 9.5.2 und 9.5.3). Einem Beschuldigten dürfen damit natürlich keine Verteidigungsmöglichkeiten genommen werden. Wenn sich allerdings die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung abzeichnet, dann sollte jedoch der Aufwand dafür unter Mitwirkung der Verteidiger tunlichst auf ein Minimum verringert werden. Dies müsste sich für den Beschuldigten in einer niedrigeren Strafe und für den Verteidiger in einer wirtschaftlich attraktiven Gebühr niederschlagen (vgl. unten 9.5.2).  

4.2.3 Weiterentwicklung des Kostenrechts

Eine wichtige Rolle spielt die Gebührenordnung für Anwälte: Ist das gerichtliche Austragen von Rechtsstreitigkeiten für den Berater finanziell lukrativer als den beteiligten Parteien zu einer einvernehmlichen Regelung außergerichtlich zu verhelfen, so ist es für den Anwalt sachgerecht, es im Zweifel auf einen Prozess ankommen zu lassen anstatt sich für einen Vergleich einzusetzen. Das ist auch dem Gesetzgeber bekannt und er hat deshalb im Zuge der Ablösung der früheren Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung durch das jetzige Rechtsanwaltsvergütungsgesetz die für eine außergerichtliche Lösung anfallenden Gebühren ebenso attraktiver gestaltet wie diejenigen, die für einen Vergleich nach Klageerhebung anfallen (Entfallen der Beweisgebühr). Dieser eingeschlagene Weg muss fortgesetzt werden. Denkbar ist z.B. die Einführung eines recht hohen und auskömmlichen einheitlichen Gebührensatzes, verbunden mit einem nur noch geringen Aufschlag auf die zusätzlich anfallenden Betriebskosten im Falle der Fortsetzung der Auseinandersetzung vor Gericht. 

Zwar führen bereits heute ca. 70 Prozent der Mandate nicht zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Aber in den verbleibenden 30 Prozent steckt noch ein erhebliches weiteres Potential, das sich zur freiwilligen Regelung ohne Einschaltung des Gerichts eignet. Bislang lehnt die Bevölkerung Versuche zur außergerichtlichen Streitschlichtung jedoch selbst gegen den Rat des Anwalts noch zu oft ab und verlangt stattdessen, eine Klage zu erheben oder einen Mahnbescheid zu beantragen. Es ist daher geboten, die Bereitschaft, sich selbst verlässlich zu einigen, stärker als bisher zu fördern. Das könnte etwa in der Weise geschehen, dass kostendeckende Gerichtsgebühren erhoben werden.   

Mit einer derartigen Weiterentwicklung des Kostenrechts würden die Rahmenbedingungen sowohl für die Mandanten als auch für ihre Anwälte derart verändert, daß allseits ein deutlich erhöhtes Interesse an einer freiwilligen Regelung bestünde. Auf diese Weise verlagerte sich die Tätigkeit der Anwälte in zusätzlichem Maße weg von der Begleitung Streitender und hin zur Schaffung individuell aufeinander und die konkrete Situation der Beteiligten abgestimmter Regelungen. Dies wirkte deutlich friedensstiftender als ein Urteil eines den allgemeingültigen Regeln verpflichteten Gerichts. Da die Beteiligten ihre Rollen auf diese Weise selbst festlegen würden, wäre zu erwarten, dass sie die damit verbundenen Pflichten in Zukunft weitgehend freiwillig erfüllen würden.

Als sicher zu erwartender Nebeneffekt solcher kostenrechtlicher Veränderungen käme es zu einer signifikanten Entlastung der Justiz. Das wäre alles andere als unerwünscht! Auf diese Weise gelänge völlig ohne Zwang in einem ganz erheblichen Maße die Privatisierung bisher von der Justiz hoheitlich wahrgenommener Aufgaben!

4.2.4 Anwaltsausbildung

In der Juristenausbildung muss eine bessere Vorsorge als bislang für das erfolgreiche anwaltliche Wirken getroffen werden. 

Dazu genügt es allein nicht, den Rechtsreferendaren zu ermöglichen, einen wesentlichen Teil ihrer Referendarzeit bei einem Anwalt zu verbringen. Erforderlich ist vielmehr zunächst, sowohl bei den Anwälten als auch bei den Referendaren das Bewusstsein für die notwendige Bereitschaft zu wecken, dass die Anwaltsstation wirklich der Ausbildung dient. Es handelt sich weder um die Beschäftigung voll qualifizierter Anwälte noch um einen Freiraum der Referendare zur Examensvorbereitung oder sonstiger Aktivitäten. Erforderlich ist vor allem eine gegenüber dem bisher Üblichen größere Eigeninitiative seitens der Referendare.

Zudem kann es für eine erfolgreiche anwaltliche Tätigkeit nicht genügen, lediglich die juristischen Examina zu bestehen. Dazu bedarf es einer gewissen Erfahrungsbreite und ähnlich wie bei den Justizjuristen (dazu unten 6.1.2 und 6.1.3) des Erwerbs von Zusatzqualifikationen. Erst wenn auch diese Voraussetzungen vorliegen, sollte jemand mit vollen Rechten als Rechtsanwalt zugelassen werden dürfen. 

Der Inhalt der erforderlichen Zusatzqualifikationen muss selbstverständlich von denen für den Nachwuchs der Justizjuristen abweichen und sollte im Einzelnen von den Rechtsanwaltskammern unter Berücksichtigung der verschiedenen Spezialgebiete festgelegt werden. Als Zusatzqualifikationen müssen die künftigen Anwälte mindestens die Kenntnis betriebswirtschaftlicher und der Grundsätze des kaufmännischen Rechnungswesens, aber auch rhetorische Fähigkeiten und auf der Basis psychologischer Grundkenntnisse soziale Fähigkeiten erwerben. Die vom Deutschen Anwaltsverein in Zusammenarbeit mit Anwaltskanzleien angebotene spezielle Anwaltsausbildung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.    

Zur gebotenen Verbreiterung der Erfahrung kommen Einsätze in der Industrie, in Verbänden, im Ausland, aber auch in Behörden und Gerichten in Betracht.

Da die zusätzlichen Erfahrungen eben so wenig wie die Zusatzqualifikationen im Allgemeinen Juristischen Vorbereitungsdienst gewonnen bzw. vermittelt werden können, sollte in Anlehnung an den „Richter auf Probe“ ein „Rechtsanwalt auf Probe“ mit mindestens zweijähriger Dauer eingeführt und die endgültige Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom Nachweis bestimmter zusätzlicher Erfahrungen und des Erwerbs der Zusatzqualifikationen abhängig gemacht werden. 

5. „Große Justizreform“

5.1 Zusammenlegen von Gerichtsbarkeiten

Die Arbeitsgruppen Zivil- und Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht und Strafrecht sind übereinstimmend der Auffassung, dass die Frage nach einer Zusammenführung von Gerichtsbarkeiten nur eine nachrangige Bedeutung hat. Bei einem anwenderfreundlichen materiellen Recht und verschiedenen fachspezifischen Veränderungen des jeweiligen Verfahrensrechts kann die Justiz sowohl unter Beibehaltung der fünf klassischen Fachgerichtsbarkeiten als auch bei einer teilweisen Zusammenlegung effizient gestaltet werden. 

5.2 Vereinheitlichung der Gerichtsverfassungen/Prozessordnungen

5.2.1 Allgemeiner Teil

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Schaffung eines „Allgemeinen Teils“ der Gesetze über das gerichtliche Verfahren. Allerdings darf man sich davon nicht zuviel versprechen. Eine einheitliche Prozessordnung, noch dazu eine solche, die der Bürger, also der Nichtjurist, versteht und selbst anwendet, kann es nicht geben. Weil im öffentlichen Recht Rechtsbehelfsbelehrungen vorgeschrieben sind, weiß der rechtschutzsuchende Bürger auch schon heute, an welches Gericht er sich wenden muss. Zu erfahren, welches Rechtsmittel gegen ein Urteil oder einen Beschluss statthaft ist und wie es angebracht werden kann, bereitet ihm im Allgemeinen (anders etwa im Zwangsvollstreckungsrecht) ebensowenig Schwierigkeiten. Die Handhabung des Prozessrechts im Übrigen würde dem einfachen Bürger aber nicht, jedenfalls nicht nennenswert dadurch erleichtert werden, dass es vereinheitlicht würde, führt er doch in der Regel nicht allzu oft gerichtliche Auseinandersetzungen.

Eine größere Bürgernähe würde demgemäß mit einer Zusammenführung von Gerichtsbarkeiten und der Vereinheitlichung der Prozessordnungen oder zumindest einiger ihrer Teile nicht erreicht. Ein „Allgemeiner Teil“ aller Prozessordnungen könnte demgegenüber den Rechtsanwälten und den Justizjuristen die Arbeit erleichtern, wenngleich nicht in einem größeren Ausmaße. Es entfiele lediglich die Prüfung etwaiger Besonderheiten der einzelnen Prozessordnungen, aber eben auch nur, soweit der „Allgemeine Teil“ reichte.

5.2.2 Notwendige bereichsspezifische Differenzierungen

Eine Vereinheitlichung stößt auch inhaltlich an ihre Grenzen. Eine Prozessordnung, die dem Beibringungsgrundsatz folgt wie die ZPO muss etwa im Beweisrecht notwendigerweise anders gestaltet sein als ein Verfahrensrecht, welches der Inquisitionsmaxime folgt. Zudem verlangen die unterschiedlichen Verfahrensgegenstände Differenzierungen im Verfahrensrecht. So muss z.B. das Protokoll einer Hauptverhandlung in Strafsachen, die mit einem Urteil enden kann, gegen welches die Berufung möglich ist, völlig anders gestaltet sein als wenn lediglich die Revision statthaft ist.

Dies alles spricht nicht gegen die Schaffung eines „Allgemeinen Teils“ aller Verfahrensordnungen an sich, wohl aber für die Einsicht in die Beschränktheit eines solchen Vorhabens und für die Konzentration auf die wenigen tatsächlich vorhandenen Möglichkeiten einer Vereinheitlichung. Daher ist es sinnvoll, mit der Justizministerkonferenz die Vereinheitlichung vor allem in den Regeln über die Gerichtspräsidien, die Geschäftsverteilung, die Ablehnung von Richtern wegen Besorgnis der Befangenheit, die Prozesskostenhilfe, die gütliche Einigung, die Sitzungspolizei, die Fristen und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu suchen. Soweit die Justizministerkonferenz eine Vereinheitlichung der Bestimmungen zur Besetzung der Richterbank, zur Beweiserhebung, zur Öffentlichkeit, zur Akteneinsicht, zum Protokoll und zu den Rechtsmitteln ebenfalls für erstrebenswert erachtet, wird dieses Ziel jedoch nur mit Einschränkungen erreicht werden können.

5.2.2.1 Streitwertgrenzen

Es mag sinnvoll sein, hinsichtlich der Richterbesetzung einheitliche Streitwertgrenzen für alle Gerichtsbarkeiten vorzusehen. In nichtvermögensrechtlichen Streitigkeiten müssen jedoch ebenso wie im Strafrecht andere Kriterien maßgebend sein. Dies sollte aber nicht Gegenstand des „Allgemeinen Teils“ aller Prozessordnungen sein, sondern bedürfte einer bereichsspezifischen Regelung. 

5.2.2.2 Beteiligung von Laienrichtern

Gleiches gilt für die Beteiligung von Laienrichtern. Während sie in der Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit hilfreich ist, gilt das für die ordentliche und die Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht uneingeschränkt. In Strafsachen hat die Beteiligung von Laienrichtern ihren legitimen Platz bei den Schöffengerichten. Es ist aber bereits sehr fraglich, ob gleiches für die Mitwirkung von Schöffen in Verfahren vor den großen Strafkammern gilt. Das Überblicken der dort üblicherweise verhandelten komplexen Sachverhalte fällt schon Berufsjuristen nicht immer leicht. Für Laien kann dies hingegen eine Aufgabe sein, welche sie schnell überfordert, weil die Tatsachen in einem ihnen nicht so geläufigen formalen Rahmen festgestellt werden müssen. Überdies geraten Schöffen immer wieder beruflich unter Druck, wenn sie zu lang andauernden, zum Teil Jahre währenden Hauptverhandlungen eingeteilt werden. Es wäre deshalb hilfreich, die Funktionsgerechtigkeit der Beteiligung von Schöffen in den Hauptverhandlungen vor den großen Strafkammern rechtstatsächlich untersuchen zu lassen.

Betrifft der Verfahrensgegenstand Spezialmaterien wie Umwelt- und Wirtschaftsdelikte, so ist der bisherige Rechtszustand sowohl bei den Land- als auch bei den Schöffengerichten unbefriedigend. Will man die Laienbeteiligung auch für diese Gebiete aufrechterhalten, dann sollte das Gesetz den Kreis der in Betracht kommenden Schöffen ähnlich wie für die zivilrechtliche Kammer für Handelssachen auf sachkundige Personen beschränken. Eine Möglichkeit bestünde z.B. darin, dass die jeweils örtlich zuständige Industrie- und Handelskammer Listen erstellt und nur daraus die Laienrichter für derartige Verfahren gewählt werden dürfen. Bevor jedoch eine solche Regelung Gesetz wird, müsste geprüft werden, ob es überhaupt ausreichend qualifizierte Sachkundige gibt, welche ihre beruflichen mit den Belastungen des Schöffenamtes etwa in einer Wirtschaftsstrafkammer zu vereinbaren vermögen. Sollte das nicht der Fall sein, so bestünde die Alternative im Entfallen der Schöffenbeteiligung in Hauptverhandlungen, die Umwelt- und Wirtschaftsdelikte zum Gegenstand haben.

In ähnlicher Weise sollten die Laienrichter wie schon in der Sozialgerichtsbarkeit auch zumindest in bestimmten Spezialmaterien der Verwaltungsgerichtsbarkeit aus einem Kreis Sachkundiger rekrutiert werden.

5.2.2.3 Öffentlichkeit

In einem allgemeinen Teil der Prozessordnungen könnten die Regelungen über die Öffentlichkeit, insbesondere über deren Ausschluss, nur in höchst abstrakten Bestimmungen vereinheitlicht werden, etwa in dem Sinne, dass die Öffentlichkeit keinen Zugang zu geheimhaltungsbedürftigen Informationen haben darf. Um welche Daten es sich dabei im Einzelnen handelt, unterscheidet sich aber in einem Sozialgerichtsverfahren z.B. über das Maß der Erforderlichkeit einer Krankenbehandlung, sehr von etwa einem patentrechtlichen Verfahren und seinen zu erörternden Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, und einem Strafverfahren beispielsweise wegen eines Sexualdelikts.

5.2.2.4 Akteneinsicht

Gleiches gilt für die Akteneinsicht. Auch hier könnte allgemein kaum mehr bestimmt werden, als dass die Gewährung von Akteneinsicht ein berechtigtes Interesse voraussetzt. Wann es zu bejahen ist, bedarf wiederum der bereichsspezifischen Differenzierung.

5.2.2.5 Mitwirkungslast

Eine erhebliche Straffung der Beweisaufnahme in den öffentlich-rechtlichen Verfahrensordnungen könnte dadurch auf einfache Weise erreicht werden, dass der Tatsachenstoff nicht mehr allein vom Gericht im Rahmen seiner Amtsermittlungspflicht gesammelt werden muß. Vielmehr sollte den Prozeßparteien eine Mitwirkungslast für die Stoffsammlung übertragen werden. Es ist jeder Seite zuzumuten, die in ihrem Bereich wurzelnden Tatsachen im einzelnen dar- und die jedenfalls dafür bei ihr vorhandenen Beweismittel vorzulegen. Unterbliebe dies, so hätte es die Partei dann hinzunehmen, daß das Gericht bei seiner Entscheidung zu ihren Ungunsten annimmt, daß diese Tatsachen -je nach Beweislast- entweder bestehen oder nicht. Überdies sollte den Gerichten die Möglichkeit eingeräumt werden, den Verwaltungsbehörden in geeigneten Fällen gleich nach Eingang der Klage und Vorlage der behördlichen Akten aufzugeben, den Sachverhalt in bestimmter Hinsicht ergänzend selbständig weiter aufzuklären.

5.3 Flexibler Richtereinsatz

Eine Zusammenführung von Gerichtsbarkeiten ist auch unter dem Gesichtspunkt des flexiblen Richtereinsatzes nicht erforderlich.

Es besteht ein anerkennenswertes Bedürfnis, auf Unwuchten in der Belastung verschiedener Gerichte flexibler als bisher reagieren zu können. 

Der Versuch, eine Minderauslastung eines Gerichts oder eines Gerichtszweigs durch Verlagerung des Personals an ein stärker belastetes Gericht auszugleichen, ist legitim. Es muss möglich sein, die knappen Personalressourcen aufgabengerecht und mit etwa gleicher Belastung zu verteilen. Auf der anderen Seite müssen unnötige Eingriffe in die richterliche Unabhängigkeit vermieden werden. Jede Abordnung oder gar Versetzung eines Richters gegen seinen Willen stellt einen Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit dar. Das allerdings kann nicht bedeuten, dass derartige Personalentscheidungen von vornherein zu unterbleiben hätten. Schon nach geltendem Recht muss ein Richter es hinnehmen, wenn er nach Auflösung seines Gerichts versetzt wird.

Ein erforderlich werdender Belastungsausgleich muss deshalb vorrangig durch freiwillige Abordnung oder Versetzung vorgenommen werden. Erst wenn dies nicht zu ausreichenden Ergebnissen führt, kommen Maßnahmen gegen den Willen eines Richters in Betracht. Zur Vermeidung von Eingriffen in die richterliche Unabhängigkeit von Außen, d.h. von außerhalb der Justiz, insbesondere der Verwaltung, also der Justizministerien, ist es sachgerecht, die Zuständigkeit für die Vornahme eines erforderlichen Belastungsausgleichs den Richtergremien in richterlicher Unabhängigkeit zu überlassen. Für eine Neuregelung ist deshalb maßgeblich, dass die zum Personalausgleich erforderlichen Entscheidungen nicht vom Ministerium und - bezüglich der Untergerichte – auch nicht von den Mittelinstanzen wie Oberlandesgericht, Landesarbeitsgericht, Oberverwaltungsgericht und Landessozialgericht getroffen werden. 

Diese richterliche Entscheidungskompetenz kann auf verschiedene Weise geschaffen werden. In Betracht kommt einerseits die Schaffung größerer Präsidien. Dies setzt allerdings erhebliche Rechtsänderungen voraus und wäre überdies mit dem rechtlichen Risiko belastet, dass eine derartige Regelung als Umgehung der organisatorischen Selbständigkeit der Gerichte als rechtswidrig angesehen werden könnte. Die Alternative bestünde darin, die Bestimmungen des Deutschen Richtergesetzes über die Versetzbarkeit von Richtern geringfügig zu erweitern. Eine Möglichkeit bestünde etwa darin, den dauerhaften Wegfall eines Pensums bei einem Gericht dessen Auflösung gleichzusetzen. Dessen Präsidium hätte dann gemeinsam mit dem Präsidium des aufnehmenden Gerichts darüber zu befinden, welcher Richter versetzt werden würde. 

Die behutsame Ausweitung der Versetzbarkeit von Richtern hätte zudem den Vorteil, dass besser gewährleistet wäre, erworbenes Spezialwissen bestimmter Richter durch sachgerechten Einsatz nutzbar zu erhalten. Eine langjährige Spezialisierung auf bestimmte Rechtsgebiete führt zu großer richterlicher Fachkompetenz, die eine Bearbeitung in angemessener Zeit und Qualität auch komplizierter Fälle sichert. Für manche Materien ist eine längere Einarbeitungszeit unbedingt erforderlich. Zunehmend stärker spezialisierten Rechtsanwälten müssen ebenso qualifizierte Richter gegenüberstehen. Jedes Gerichtspräsidium wird deshalb ein größeres Interesse als das Justizministerium daran haben, solche Spezialisten zu halten. Dem einzelnen Richter gereicht dies nicht zum Nachteil, steht es ihm doch jederzeit frei, Angeboten zu Abordnungen (auch zum Zwecke der Qualifizierung für höherwertige Aufgaben) oder Versetzungen freiwillig nachzukommen. 

Eine solche Lösung hätte überdies den Vorteil, dass sie ohne aufwendige, kostenträchtige und Reibungsverluste mitsichbringende Strukturveränderungen vorgenommen werden könnte. Es wäre auf diese Weise möglich, zügig und ohne Eingriffe von Außen einen Belastungsausgleich herzustellen. Die Schaffung großer Gerichtseinheiten ließe sich auf diese Weise vermeiden. Die Praxis hat nämlich gezeigt, dass kleinere und mittlere Einheiten aus Effizienz- und Kostengründen vorzuziehen sind. Die notwendige behördenübergreifende Koordination kann viel besser von vorgesetzten Dienststellen vorgenommen werden, weil sie sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren können. 

6. Personal

Die Funktionsfähigkeit der Justiz steht und fällt mit den Richtern und Staatsanwälten, die über die ihnen angetragenen Rechtsfälle entscheiden. Das „Gelingen von Justiz“ hängt also entscheidend von den Fähigkeiten der Richter und Staatsanwälte ab. Die Auswahl des richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Personals ist deshalb von besonderer Bedeutung. Eine Erweiterung der Auswahlkriterien im Sinne einer breiter angelegten Bestenauslese, verbunden mit einer größeren Durchlässigkeit hat deshalb den Kern künftiger Personal- und Organisationsentscheidungen zu bilden. 

6.1 Personalauswahl

Gegenwärtig erfolgt die Auswahl von Richtern und Staatsanwälten am Maßstab der juristisch-fachlichen Qualifikation der Bewerber. Geschuldet ist dies der verfassungsrechtlich geforderten Bestenauslese. Diese verlangt aber nicht, dass weitere, ebenfalls bedeutsame Qualifikationskriterien unberücksichtigt bleiben müssen.

Die Auswahl des Personals obliegt regelmäßig den Beamten der Länderjustizministerien. Sie treffen ihre Auswahl üblicherweise nach einem etwa einstündigen Bewerbungsgespräch. Ihrer eigenen Qualifikation gemäß verschaffen sie sich darin in erster Linie ein Bild von der juristisch-fachlichen Qualifikation des Bewerbers. Sie orientieren sich dabei in erster Linie an den Examensergebnissen. Auf diese Weise ist nicht gewährleistet, dass auch die erforderlichen übrigen Qualifikationsmerkmale angemessen berücksichtigt werden können. Jetzt wie auch in Zukunft muss selbstverständlich die fachlich-juristische Qualifikation des angehenden Richters oder Staatsanwaltes ein maßgebliches Kriterium für die Personalauswahl sein. Es vermag allerdings die an einen Richter oder Staatsanwalt zu stellenden Qualifikationsanforderungen allein nicht zu erfüllen. Ihr Anforderungsprofil verlangt daneben unverzichtbar auch technisch-wirtschaftliche, soziale und kommunikative Kompetenz, ohne die ein konkreter Rechtsfall mit seinen rechtlichen und außerrechtlichen Bezügen nicht angemessen beurteilt werden kann. Überdies ist es wünschenswert, dass Richter und Staatsanwälte über ausreichend Lebenserfahrung verfügen.

6.1.1 Erhöhte Durchlässigkeit

Signifikant für die deutsche Justiz ist deren fehlende Durchlässigkeit. Der typische Berufsweg eines Richters oder Staatsanwaltes beginnt in der Regel unmittelbar nach dem 2. Juristischen Staatsexamen. „Quereinstiege“ sind hingegen sehr selten. Dadurch gehen wertvolle Erfahrungen, gesammelt in anderen Tätigkeitsbereichen wie etwa der Wirtschaft, regelmäßig verloren. Es ist deshalb erforderlich, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, die Durchlässigkeit zu erhöhen und es damit auch Angehörigen anderer rechtlicher Berufsgruppen zu ermöglichen, in der Justiz tätig zu werden. 

Dabei könnte eine Zäsur ab einem bestimmten Lebensalter vorgenommen werden. Bis zum Alter von 40 oder vielleicht sogar 45 Jahren sollte es bei entsprechender Qualifikation noch möglich sein, den Beruf zu wechseln und Richter oder Staatsanwalt auf Lebenszeit zu werden. Jenseits dieser Grenze sollten dann allerdings lediglich nicht verlängerbare Befristungen auf fünf Jahre möglich sein. Das erste Jahr wäre dabei als Probejahr mit jederzeitiger Trennungsmöglichkeit auszugestalten.

Über den Einsatz der Quereinsteiger hätte im Richterdienst das Präsidium in richterlicher Unabhängigkeit zu entscheiden. Es könnte und sollte dabei selbstverständlich die besonderen Qualifikationen des Quereinsteigers berücksichtigen und ihn tunlichst in einem richterlichen Dezernat einsetzen, in welchem Fälle aus seinem Spezialgebiet zu entscheiden sind.

6.1.2 Vergrößerte Erfahrungsbasis

Bereits auf der Basis des geltenden Rechts sollte verstärkt von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, Berufseinsteiger, aber nicht nur diese, in unterschiedlichen Funktionen und unterschiedlichen Justizbehörden einzusetzen. Der Wechsel zwischen Richterdienst und Tätigkeit als Staatsanwalt kann nur förderlich sein. Zudem sollte nach einer gewissen Zeit ein Aufgabenwechsel innerhalb der jeweiligen Behörde selbstverständlich werden.

Wünschenswert ist aber nicht nur, die Justiz aus der Sicht verschiedener Behörden kennen zu lernen, sondern auch, Erfahrungen außerhalb von Justizbehörden zu sammeln. Neben Wechseln zu Fachgerichten kommen deshalb auch z.B. Abordnungen zu Verwaltungsbehörden in Betracht. Für eine erfolgreiche Tätigkeit als Richter oder Staatsanwalt ist es zudem wünschenswert, selbst über anwaltliche Erfahrungen nicht nur im Rahmen der Referendarausbildung zu verfügen. Auch wenn das englische Modell, das Justizpersonal ausschließlich aus dem Kreise bewährter Rechtsanwälte zu rekrutieren, auf Deutschland nicht (oder jedenfalls nicht ohne Weiteres) übertragbar ist, sollten gleichwohl die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass eine Ernennung auf Lebenszeit eine ca. 2-jährige Tätigkeit als Anwalt voraussetzt.

Dies könnte in der Weise geschehen, dass die Zeit zwischen der Einstellung und der Ernennung auf Lebenszeit auf regelmäßig fünf Jahre verlängert wird. Neben Einsätzen bei der Staatsanwaltschaft, der ordentlichen, aber auch der Fachgerichtsbarkeit wäre in dieser Zeit eine zweijährige Tätigkeit als Anwalt vorzusehen. Die Probezeit könnte in besonderen Ausnahmefällen beim Vorliegen bestimmter Zusatzqualifikationen abgekürzt werden. Dies wäre beispielsweise bei einem mindestens halbjährigen Auslandseinsatz denkbar. Überdies müssten die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass eine Entlassung aufgrund mangelnder Bewährung jederzeit bis zum Ablauf der Probezeit möglich ist. 

6.1.3 Zusatzqualifikationen

Weil sowohl die erste Einstellungsentscheidung als Richter oder Staatsanwalt auf Probe als auch die Entscheidung der Übernahme auf Lebenszeit in Zukunft nicht allein von der fachlichen Qualifikation abhängen darf, sondern zusätzliche Kriterien wie technisch-wirtschaftliche, soziale und kommunikative Kompetenz erfüllt sein müssen, die jeweils konkret festzustellen sind, bedarf es neben der Beteiligung der Ministerialbeamten des Heranziehens von Experten anderer Fachrichtungen. Dabei sollte es sich keineswegs immer oder auch nur um Psychologen handeln. In Betracht kommen außerdem Personalberater oder auch erfahrene Personalsachbearbeiter oder Personalchefs aus der Wirtschaft.

Voraussetzung für die Prüfung der Zusatzqualifikationen ist es, dass diese in einem Anforderungsprofil zuvor transparent beschrieben werden. Ihr Erlernen muss zudem Gegenstand der Juristenausbildung werden. Ihr Vorhandensein als Einstellungsvoraussetzung sollte in der Weise überprüft werden, dass dienstliche Situationen zu simulieren sind, welche anschließend fremd-, aber auch selbstreflexiv betrachtet und bewertet werden (Assessment Center).

6.2 Personaleinsatz

Verbesserungen sind nicht allein bei den Einstellungsentscheidungen des richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Personals erforderlich, sondern auch bei der Entscheidung über den Einsatz und das Fortkommen der Richter und Staatsanwälte. Auch insoweit ist es erforderlich, für die verschiedenen Stellen spezifische Anforderungsprofile aufzustellen, auf deren bestmögliche Erfüllung hinzuarbeiten den Richtern und Staatsanwälten ermöglicht werden muss. Auch insoweit gilt der verfassungsrechtliche Grundsatz der Bestenauslese. Hier wie bereits bei den Einstellungsvoraussetzungen gilt jedoch ebenso, dass nicht allein die fachliche Qualifikation maßgeblich sein kann. Es kommt vielmehr darauf an, welche Anforderungen ein Richter oder Staatsanwalt auf der jeweiligen oder in Aussicht genommenen Stelle erfüllen muss. Ein eher wissenschaftlich orientierter Richter mag als Beisitzer in einem Senat des Oberlandesgerichts gut aufgehoben sein. Das mag sogar dann der Fall sein, wenn sein Schwerpunkt auf einem Spezialgebiet wie beispielsweise dem Urheber- oder dem Wettbewerbsrecht liegt. Bei der Besetzung einer Stelle als Richter am Oberlandesgericht stehen derartige juristische Fähigkeiten weit im Vordergrund. Ein Vorsitzender Richter am Landgericht muss hingegen deutlich mehr organisatorische und kommunikative Fähigkeiten aufweisen. Bei der Übernahme von Verwaltungsposten bedarf es hingegen neben den selbstverständlichen juristischen und kommunikativen Fähigkeiten auch einer herausgehobenen Qualifikation auf technisch-wirtschaftlichem und sozialem Gebiet. Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft sollte zudem nur jemand mit nachdrücklichem Durchsetzungsvermögen werden. 

Um die Leistungsbereitschaft von Richtern und Staatsanwälten zu fördern, sollten bestimmte Leistungsanforderungen als Voraussetzungen für die Übernahmen von Neben-, aber auch Beförderungsämtern festgelegt werden. Leiter einer Referendar-Arbeitsgemeinschaft sollte beispielsweise nur jemand mit überdurchschnittlichen Zeugnissen werden. Leistungsvoraussetzungen für Beförderungsämter sollten neben einer guten Beurteilung auch Zusatzaktivitäten wie beispielsweise die Übernahme der Funktion als Pressesprecher, sonstiger Verwaltungsaufgaben, Flexibilität aber auch der Erwerb von besonderen Rechtskenntnissen auf Spezialgebieten sein.

6.3 Beurteilungswesen

Der Beurteilung eines Richters und Staatsanwaltes kommt herausragende Bedeutung sowohl für die Entscheidung über die Lebenszeiteinstellung, als auch für die Zuweisung spezieller Aufgabengebiete und erst recht für die Übertragung von Beförderungsämtern zu. Das hergebrachte Beurteilungssystem stellt schwerpunktmäßig auf die Bewertung der juristischen Kenntnisse ab und hat sich als zu unflexibel erwiesen. Um wirklich aussagekräftig zu werden, bedarf es einer Erweitung im Hinblick auf die bereits mehrfach erwähnten Zusatzqualifikationen und einer Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit des zu Beurteilenden.

Dazu genügt es nicht, nach Ablauf bestimmter Fristen Zeugnisse zu erteilen. Notwendig ist es hingegen, dass der Dienstvorgesetzte ebenso wie sonstige in das Beurteilungswesen Eingebundene steten Kontakt zu dem zu Beurteilenden halten. Sie müssen an dessen Arbeit permanent Anteil nehmen, Kontakte zu ihm pflegen und das Gespräch mit ihm suchen. Dazu gehört es auch, dass Stärken und Schwächen offen angesprochen werden. Dem zu Beurteilenden sollte zudem Unterstützung zur Überwindung aufgefallener Schwächen zuteil werden.

6.4 Personalentwicklungskonzept

Der Einsatz von Leistungsanreizen für eingestellte Richter und Staatsanwälte ebenso wie das (erweiterte) Beurteilungswesen stellen die Basis für ein Personalentwicklungskonzept dar, welches für sämtliche Behörden zu erstellen ist.

Es sollte zunächst bestimmte Qualifikationsanforderungen vorschreiben. Dazu gehört selbstverständlich, dass sich jeder Richter ebenso wie jeder Staatsanwalt die jeweils aktuellen Rechtskenntnisse verschaffen muss. Zu diesem Zweck ist es nicht nur erforderlich, permanent die Entwicklung der Gesetzgebung im Auge zu behalten, sondern auch, die aktuelle Rechtsprechung zu beherrschen. In beider Hinsicht besteht die Notwendigkeit zur Fortbildung als Dienstpflicht. 

Die darüber hinausgehende sehr wünschenswerte Fortbildung sollte hingegen nicht als Pflicht für die Richter und Staatsanwälte ausgestaltet werden. Es sollte hingegen eine Pflicht des Dienstherren sein, geeignete Fortbildungsveranstaltungen für Richter und Staatsanwälte anzubieten. Weil die meisten Beförderungämter außerjuristische Zusatzqualifikationen verlangen, darf sich das Fortbildungsangebot nicht auf die Vertiefung juristischer Kenntnisse beschränken. Vielmehr ist es geboten, dass der Dienstherr den interessierten Richtern und Staatsanwälten auch die Fortbildung in technisch-wirtschaftlicher, sozialer, kommunikativer, organisatorischer und verwaltungsrechtlicher Hinsicht ermöglicht. Dafür könnten solche Veranstaltungen entfallen, die eher allgemein bildenden Charakter tragen.

Um geeignetes Personal für Sonder- und Führungsaufgaben zu erkennen und heranzubilden, ist es geboten, dass im Turnus von ein bis zwei Jahren Mitarbeitergespräche stattfinden. Sie bieten die Möglichkeit, neben den aus spontanem Anlass zu führenden, die Tätigkeit der Richter und Staatsanwälte begleitenden Gesprächen umfassend die Neigungen, Fähigkeiten und Schwächen des Betroffenen anzusprechen, dessen Einschätzung damit transparenter zu machen und ihm zudem zu ermöglichen, sich auf schwächer ausgeprägten Gebieten fortzuentwickeln. Wo es der Sache nach hilfreich sein kann, sollten als geeignetes Instrument Zielvereinbarungen getroffen werden. 

Um den Führungskräften die Erfüllung ihrer erweiterten, weil sich auch auf die Zusatzqualifikationen erstreckenden Aufgaben zu ermöglichen, sollte der Dienstherr die Möglichkeit der Supervision der jeweiligen Einheit und des Coachings der Führungskräfte ermöglichen. 

Ein derartiges Personalentwicklungskonzept überwindet die vielfach noch praktizierte Beförderung nach dem Anciennitätsprinzip und führt auch in der Justiz zur Anerkennung des Grundsatzes, dass sich Leistung lohnt.

6.5 Gestaltung des Umfelds

6.5.1 Gebäude und Arbeitsplatz

Das – optimiert eingesetzte – Personal vermag seine Leistungsgrenzen aber nur dann auszuschöpfen, wenn es in einem angemessenen Arbeitsumfeld tätig sein kann. Es besteht deshalb eine Pflicht des jeweiligen Dienstherren, den konkreten Arbeitsplatz ebenso wie die Behörde als Ganzes angemessen auszustatten. Dazu gehört als erstes ein freundliches Erscheinungsbild der Justizgebäude ebenso wie der einzelnen Dienstzimmer. Niemand stellt sich mit schlechten Visitenkarten vor und schreckt auf dies Weise potentielle Kunden und Interessenten ab. Als Richter muss man gerade hieran denken, wenn etwa ein Gericht mitsamt seinen Mitarbeitern den Eindruck einer eher fragwürdigen Einrichtung erweckt. Renovierungsbedürftige Gebäude und spartanisch eingerichtete Dienstzimmer mit dem Charme von Anfang des 20. Jahrhunderts müssen der Vergangenheit angehören. Die Gebäude müssen vielmehr in freundlicher Atmosphäre und der Dienstleistungsfunktion der Justiz, die sie für die Rechtsunterworfenen zu erfüllen hat, entsprechend gestaltet werden. Erforderlich ist dazu, dass bereits im Eingangsbereich qualifiziertes Personal vorhanden ist, welches dem Publikum den Weg zum gesuchten Sitzungssaal, Richter, Staatsanwalt oder Rechtspfleger zu weisen in der Lage ist. Die Arbeitsplätze der Richter und Staatsanwälte müssen zudem nach dem jeweiligen Stand der Technik ausgestattet werden. Dazu gehört nicht allein ein Personalcomputer, sondern auch die Vernetzung nebst der Funktion der Kommunikation per e-Mail und der Zugang zum Internet.

6.5.2 Eltern

Überdies besteht ein dienstliches Interesse daran, junge Eltern, insbesondere Mütter möglichst schnell wieder zur Aufnahme des Dienstes zu veranlassen. Nur so kommen dem jeweiligen Dienstherren die Investitionen in Aus- und Fortbildung wieder zugute. 

Hilfreich wäre es beispielsweise, in Elternzeit befindlichem Personal den Kontakt zur Dienststelle per Intranet zu ermöglichen. Auf diese Weise wäre es möglich, trotz Erfüllung häuslicher Pflichten auf dem Stand der Diskussion in der Dienststelle zu bleiben sowie Kenntnis über personelle und rechtliche Entwicklungen zu erlangen. Zur erleichterten Wiederaufnahme des Dienstes nach längerer Abwesenheit sollten zudem Crashkurse von begrenzter Dauer angeboten werden. Sachgerecht wäre es überdies, eine angemessene Anzahl von Plätzen in Justizkindergärten vorzuhalten. Die Rückkehr an den Arbeitsplatz würde es zudem erleichtern, wenn beispielsweise für das erste Jahr die Möglichkeit einer Halbtagsbeschäftigung eingeräumt werden würde und sich die oder der Wiederkehrer erst danach entscheiden müsste, ob sie beziehungsweise er auf Dauer halbtags oder doch wieder volltags tätig werden will.

6.5.3 Dienstleistungsfunktion

Zur Erfüllung der den Rechtsunterworfenen gegenüber bestehenden Dienstleistungsfunktion ist aber nicht nur ein freundliches Erscheinungsbild der Justiz erforderlich, sondern auch die Tätigkeit selbst muss auf Servicefreundlichkeit ausgerichtet sein. Dies gilt nicht nur beim Empfang, sondern fängt bereits bei den Öffnungszeiten an. Insbesondere im Bereich der Freiwilligen Gerichtsbarkeit müssen Sprechstunden zu Zeiten eingerichtet werden, zu welchen die Justiz auch für die arbeitende Bevölkerung außerhalb von deren Arbeitszeiten erreicht werden kann. Überdies hat sich jeder einzelne Richter und Staatsanwalt, aber auch jeder sonstige Mitarbeiter bewusst zu werden, dass die Rechtsunterworfenen in aller Regel ein legitimes Anliegen verfolgen. Es ist deshalb erforderlich, dass jeder den Versuch unternimmt, das Begehren des betroffenen Rechtsunterworfenen zu erkennen und ihm angemessen Rechnung zu tragen. Dies verträgt sich nicht mit einem auf knappe Auskünfte konzentrierten Auftreten. Vielmehr bedarf es freundlichen Entgegenkommens, ausführlicher Erklärung und der Verwendung einer verständlichen Alltagssprache.

6.6 Führungspersonal

6.6.1 Anforderungen

Führung muss als notwendige Aufgabe in der Behörde wahrgenommen werden. Die Behördenleitung muss ihre Führungsrolle aktiv in einem kommunikativen und kooperativen Führungsstil verfolgen. Dabei ist die Bereitstellung von Ressourcen allein nicht ausreichend. Die Behördenleitungen müssen zusätzlich ihrer Vorbildfunktion im Hinblick auf Führung, Organisation und Innovation gerecht werden. Das Engagement der Führungskräfte muss sich sowohl auf den Bereich der Verwaltung als auch auf die Rechtsprechung und Rechtspflege erstrecken, ohne allerdings die richterliche Unabhängigkeit zu beeinträchtigen. 

Ein guter Leiter eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft darf nicht allein über herausragende juristische Fähigkeiten verfügen. Er muss überdies in der Erfüllung von Verwaltungsaufgaben geschult und erfahren sein. Überdies muss er über Organisationstalent, Innovationsfähigkeit, Personalführungskompetenz und über wirtschaftliche Denkweise verfügen. Wer über derartige Fähigkeiten verfügt, muss im Sinne der Bestenauslese auch dann mit Leitungsaufgaben betraut werden dürfen, wenn ältere und erfahrenere Kollegen zur Verfügung stehen.

Führungskräfte sollten vor allem über folgende Fähigkeiten verfügen:

6.6.1.1 Fähigkeit zur Menschenführung

Diese können sie nur durch eine frühzeitige Übertragung von Führungsaufgaben erlangen. Daneben ist auch eine strategische Führungsauswahl und –entwicklung erforderlich. Schließlich bedarf es regelmäßiger Fortbildung im Bereich Personalführung und Methodenkompetenz.

6.6.1.2 Verwaltungserfahrung

Hierfür bietet es sich an, auf Dienstposten mit anderen zu rotieren, in anderen Behörden zu hospitieren und in Projekt- und Arbeitsgruppen mitzuarbeiten.

6.6.1.3 Flexibilität

Hilfreich ist die Tätigkeit in gleichartigen Behörden verschiedener Bezirke, aber auch an unterschiedlichen Behörden und Instanzen. Kenntnisse unterschiedlicher Arbeitsbereiche sind ebenso erforderlich wie Verwaltungserfahrungen.

6.6.1.4 Fortbildung

Regelmäßige Informationen über die aktuellen Entwicklungen in Rechtsprechung und Verwaltung ist unumgänglich. Zusätzlich ist der Erwerb aufgabenbezogener umfassender Kenntnisse geboten.

6.6.1.5 Steuerung der Dienststelle

Dazu gehören transparente und überzeugende Entscheidungen ebenso wie eine sachgerechte Organisationsstruktur und die aktive Personalentwicklung z.B. in Mitarbeitergesprächen.

6.6.1.6 Controlling

Die Führungskräfte haben regelmäßig die Geschäftsabläufe und die Folgen ihrer Anordnungen zu überprüfen, ggf. in Frage zu stellen und zu korrigieren. 

6.6.1.7 Repräsentation

Dazu gehört die Vertretung der Behörde nach Außen, die Öffentlichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Medien. Einzurichten ist ferner ein Internetportal. Die Führungskräfte haben dafür zu sorgen, dass die Justiz in der Gesellschaft sichtbar ist. Sie haben deshalb an gesellschaftlichen Veranstaltungen nicht zur teilzunehmen, sondern auch Funktionen und Aufgaben der Justiz insbesondere der eigenen Behörde ebenso wie deren aktuelle Geschehnisse zu erklären.

6.6.1.8 Motivation

Insbesondere in Zeiten knapper Kassen ist es erforderlich, das Personal trotz deutlich schlechterer Beförderungschancen zu motivieren. Dazu gehört es, eine Anerkennungskultur zu entwickeln und zu pflegen. Mitarbeiter müssen von ihren Vorgesetzten wahrgenommen werden. Sie müssen die Möglichkeit haben, in begrenztem Rahmen über ihre persönlichen Sorgen und Nöte ebenso wie über ihre Arbeit mit dem Vorgesetzten zu sprechen. Dieser hat die einzelnen Mitarbeiter mit Verständnis, Anerkennung, Lob und weiterführenden Hinweisen zu begleiten.

6.6.2 Aufgabenübertragung auf Zeit

Auch wenn es auf Grund der strukturellen Unterschiede zwischen gewerblicher Wirtschaft und Justiz nicht sachgerecht ist, Führungspositionen lediglich auf Zeit zu vergeben, weil dazu eine wesentlich höhere Besoldung, ein erleichterter Wechsel an andere Behörden und beim Ausscheiden die Zahlung von Abfindungen in Millionenhöhe gehören würde, es überdies fraglich ist, ob die Übertragung von Führungsämtern auf Zeit bei den Gerichten mit der richterlichen Unabhängigkeit vereinbar wäre, zudem ausscheidendes älteres Führungspersonal kaum sachgerechte Arbeit unter jüngeren Nachfolgern leisten würde, ist es dazu durchaus kein Widerspruch, qualifizierten Nachwuchs oder förderungswürdige Kollegen befristet mit bestimmten Verwaltungs- und/oder Führungsaufgaben zu betrauen. Dies kommt insbesondere für Präsidialrichter in Betracht. Bei den Staatsanwaltschaften ist eine Delegation bestimmter Aufgaben durch die Behördenleitung möglich. 

6.6.3 Gestaltungsfreiheit

Zu einer sachgerechten Wahrnehmung von Leitungsaufgaben gehört eine deutlich größere Gestaltungsfreiheit der Behördenleiter gegenüber dem derzeitigen Rechtszustand. Sie müssen deshalb über ein eigenes Budget verfügen und dürfen weder hinsichtlich der sächlichen noch hinsichtlich der personellen Ausstattung im bisherigen Maße von den Vorgaben der Justizministerien abhängen.

6.6.4 Betriebswirtschaftliche Elemente

Es ist genau zu prüfen, inwieweit die Leitungen der Justizbehörden betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente einsetzen können und müssen. Eine schematische Übernahme verbietet sich auf Grund struktureller Unterschiede zwischen gewerblicher Wirtschaft einerseits und Justiz andererseits. Letztere vermag beispielsweise den Input nicht selbst zu beeinflussen. Soweit es allerdings sachgerecht ist, sind Elemente der Kosten- und Leistungsrechnung ebenso des Controllings einzusetzen. Hilfreich können zudem Informationsforen, Vergleichsringe und Qualitätszirkel sein. Sinnvoll ist es jedoch auf jeden Fall, Arbeitsabläufe zu beobachten, Rationalisierungsmöglichkeiten zu erkennen, sie zu ergreifen und ihre Einhaltung zu kontrollieren. Die Erfahrungen mit einer vollständigen Bewertung i.S. einer Kosten- und Leistungsrechnung haben aber gezeigt, dass der dazu erforderliche Aufwand sehr hoch, der Ertrag angesichts nur geringer Eingriffs- und Handlungsmöglichkeiten hingegen begrenzt ist. Es sollte daher davon Abstand genommen werden, Leistungen der Justizbehörden untereinander (z.B. zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht, aber auch zwischen vorgesetzter und nachgeordneter Behörde) kostenmäßig festzustellen. Falls zu erwarten wäre, dass aufwandsgemäße Kosten erhoben werden könnten, wäre es jedoch gerechtfertigt, den tatsächlichen Preis der für das Publikum erbrachten Produkte festzustellen. Alles Weitere verspricht jedoch keine Effizienzsteigerung.

6.7 Pressearbeit

Von besonderer Bedeutung ist zudem eine verbesserte Pressearbeit. Schwierige Sachverhalte, komplexe Rechtsvorschriften und die Vielzahl der für ein Verfahren bedeutsamen tatsächlichen Umstände erschweren dem Publikum das Verständnis staatsanwaltschaftlicher und vor allem gerichtlicher Entscheidungen. Dem auf diese Weise drohenden Vertrauensverlust lässt sich am besten dadurch begegnen, dass die für die Entscheidung jeweils ausschlaggebenden Gesichtspunkte von den Pressesprechern konzentriert, geduldig und in allgemeinverständlicher Sprache erklärt und Nachfragen umfassend beantwortet werden. Die Fähigkeit zu repräsentativer und überzeugender Außendarstellung muss in fächerübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen geschult werden. Die Pressesprecher müssen zudem teilweise von sonstigen Aufgaben freigestellt werden. Dieser Bedarf muss in aufwandsgemäßem  Umfang Eingang in die Personalbedarfsberechnung finden.

7. Zivil- und Arbeitsrecht

7.1 Zuständigkeit für die Stoffsammlung

Am aufwendigsten ist im Zivil- und Arbeitsgerichtsprozess die Feststellung des Sachverhaltes. Zwar gilt (mit Ausnahme des arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahrens) der Beibringungsgrundsatz. Demzufolge tragen also die Parteien die Verantwortung für den Prozessstoff. Das Gericht hat jedoch durch ausführliche Hinweise eine Mitverantwortung. Hält es den Vortrag einer Partei zu einem rechtlichen Gesichtspunkt, den diese ersichtlich übersehen hat oder dessen Einschlägigkeit sie nicht erkannte, für nicht ausreichend, so muss das Gericht die Partei darauf hinweisen und ihr Gelegenheit geben, ihren Sachvortrag zu ergänzen. In der Regel hat dann die Gegenseite wiederum das Recht, ihrerseits ergänzend Stellung zu nehmen. Das Gesetz hat also vielfältige Regelungen zur Sammlung des Tatsachenstoffs aufgestellt, verteilt die Verantwortung zwischen Gericht und Parteien und trägt somit nicht nur zu einer erheblichen Verfahrensdauer, sondern auch zu einer unnötigen Fehlerträchtigkeit bei. 

In anderen Ländern ist die Aufklärung des Sachverhaltes vornehmlich Aufgabe der Anwälte und nicht der Gerichte. Es sollten deshalb Möglichkeiten geprüft werden, auch in Deutschland die Verantwortung für den Tatsachenstoff ganz oder jedenfalls weitergehend als bisher auf die am Prozess beteiligten Anwälte zu verlagern. Im Idealfall sollten sie den Sachverhalt übereinstimmend vortragen. 

Eine solche Änderung der Verfahrensordnungen hätte allerdings zur Folge, dass sowohl im Zivilprozess als auch im Arbeitsgerichtsverfahren bereits erstinstanzlich Anwaltszwang herrschen müsste. In die Prüfung müsste deshalb mit einbezogen werden, welche Folgen damit verbunden wären. Dies gilt nicht nur für die Kostenbelastung der Parteien, sondern auch für diejenige der öffentlichen Hand durch möglicherweise erhöhte Ausgaben für Prozesskostenhilfe. Die frühzeitige Einschaltung von Anwälten und deren Verantwortlichkeit für den Sachverhalt dürfte allerdings nicht nur zu einer Verringerung des Prozessaufwandes führen, sondern auch zu einer erhöhten Bereitschaft vorprozessualer Einigung. Diese Tendenz könnte durch eine entsprechende Regelung des Kostenrechtes noch gefördert werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Verminderung des Aufwandes zur Feststellung der maßgeblichen Tatsachen könnte darin bestehen, dass die Verantwortlichkeit für die Feststellung bestimmter technischer Umstände auf vereidigte Sachverständige übertragen werden würde. 

7.2 Voraburteil

Im Interesse einer möglichst schnellen ersten Entscheidung des Zivil- beziehungsweise Arbeitsgerichts sollte ferner geprüft werden, ob die Möglichkeit eines Vorab-Urteils auf Grund summarischer Prüfung geschaffen werden sollte. Für ein derartiges Vorab-Urteil müsste dem Gericht ein großer Ermessensspielraum eingeräumt werden und es könnte auf eine Begründung verzichtet werden. Der Anreiz zum Weiterprozessieren mit allen zu Gebote stehenden Förmlichkeiten könnte durch erhöhte Kostenhürden verringert werden. 

Ein derartiges Vorab-Urteil müsste vorläufig vollstreckbar sein. Genauerer Prüfung bedürfte die Frage, bis zu welcher Grenze es ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar sein soll. Bei höheren Streitwerten wird man um eine Sicherheitsleistung nicht herumkommen. Die Grenze könnte möglicherweise bei 5.000 € gezogen werden. 

7.3 Vollstreckung aus eigener Rechnung

Da Gläubiger vielfach ihren Titel erst nach längerer Zeit zu erwirken vermögen und die Vollstreckung deshalb in einer nennenswerten Anzahl von Fällen zu spät kommt, weil der Schuldner inzwischen nicht mehr solvent ist, ist jede Möglichkeit einer beschleunigten und möglichst sofortigen Vollstreckung ernsthaft zu prüfen. Dabei sollte durchaus nicht an den Grenzen der bisherigen Systematik des Zwangsvollstreckungsrechts halt gemacht werden. Was spricht beispielsweise gegen die Vollstreckung aus der eigenen Rechnung, wenn der Gläubiger zuvor ausreichend Sicherheit geleistet hat? Bestünde diese Möglichkeit, so wäre er in die Lage versetzt, sofort zu vollstrecken und nicht mehr gezwungen, dem Schuldner einen Kredit für die Dauer des Gerichtsverfahrens zu gewähren. Natürlich ist die Missbrauchsträchtigkeit einer solchen Vollstreckungsmöglichkeit nicht zu übersehen. Es dürfte allerdings genügen, dem Schuldner für derartige Missbrauchsfälle die Möglichkeit einstweiligen Rechtsschutzes mit dem Ziel der Einstellung der Zwangsvollstreckung einzuräumen.

7.4 Hinterlegen einer angebotenen Vergleichssumme

Es sollte auch geprüft werden, ob es sinnvoll ist, Modelle ausländischer Rechtsordnungen zu übernehmen oder nicht. Im Vereinigten Königreich ist es beispielsweise möglich, dass die beklagte Partei im laufenden Prozess einen bestimmten Teilbetrag der eingeklagten Summe hinterlegt. Der Kläger hat dann die Möglichkeit, diesen Geldbetrag als Erfüllung anzunehmen. Tut er dies, so endet damit der Prozess. Lehnt er die Annahme ab, so geht das Verfahren weiter. Er hat dann allerdings selbst im Falle des vollständigen Obsiegens in Höhe des von beklagter Seite hinterlegten Betrags die Kosten zu tragen.

Dem Beklagten ist es auf diese Weise zwar nicht möglich, einen Vergleich zu erzwingen, wohl aber den Kläger erheblich unter Druck zu setzen, den vom Beklagten ausgehenden Vergleichsvorschlag anzunehmen. Dass auf diese Weise Prozesse abgekürzt werden können, ist zwar unübersehbar. Ebenso auf der Hand liegen allerdings die verfassungsrechtlichen Risiken der Einräumung einer derartigen Rechtsmacht an den Beklagten. Der Kläger darf angesichts des Selbsthilfeverbotes sein Recht nicht selbst, sondern nur mit staatlicher Hilfe verfolgen. Sein Rechtsschutzanspruch steht damit unter der Garantie des Artikels 14 des Grundgesetzes. Ob damit die Kostennachteile bei Ablehnung eines vom Beklagten angebotenen Vergleichs vereinbar sind, erscheint zumindest als zweifelhaft.

7.5 Änderung der Streitkultur

Wünschenswert ist zudem eine Änderung der Streitkultur. Dazu wird es freiwillig sicherlich nicht kommen. Demzufolge sollte das Recht so gestaltet werden, dass Prozessanreize gemindert werden. Zu diesem Zweck wäre es sachgerecht, wenn Rechtsschutzversicherungen ihre Deckungszusage davon abhängig machen müssten, dass die Parteien den ernsthaften Versuch einer außergerichtlichen Einigung unternommen haben. Außerdem müsste vorgeschrieben werden, dass Rechtsschutzversicherungen nur mit einer obligatorischen Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers im Falle des Prozessverlustes angeboten werden dürfen. 

Bayern hat im Oktober 2004 den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der gütlichen Streitbeilegung im Zivilprozess in den Bundesrat eingebracht (BR-Drs. 747/04). Er sieht eine Trennung zwischen dem Güte- und dem Streitrichter vor. Eine solche Trennung ist abzulehnen. Ein Richter muss in seiner Person nicht nur als Richter, sondern auch als (möglicher) Schlichter tätig sein. Fehlt ihm dazu die erforderliche Qualifikation, so muss er sie sich durch Wahrnehmung von Aus- und Fortbildungsangeboten erwerben.

Unabdingbare Voraussetzung für einen erfolgreichen Schlichtungsversuch ist nicht nur die sorgfältige Vorbereitung seitens des Richters, sondern auch die eingehende Prüfung und danach Erörterung der Sach- und Rechtslage nebst Hinweisen auf die Erfolgsaussichten beziehungsweise –chancen mit den Parteien. Nur wenn diese wissen, wohin der Richter tendiert, haben sie einen ausreichenden Anreiz und eine sachgerechte Basis für einen möglichen Vergleichsschluss.

7.6 Prorogation

Geprüft werden sollte überdies, ob den Parteien verstärkt Prorogationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden sollten. Grundsätzliche Bedenken dagegen bestehen nicht. Parteien, welche über den Streitgegenstand disponieren können, sollten auch die Möglichkeit haben, das Verfahren abzukürzen und beispielsweise in der Lage sein, zulässigerweise zu vereinbaren, einen Prozess sogleich vor dem Oberlandesgericht zu beginnen. Ein solches Privileg könnte allerdings durchaus mit einer erhöhten Kostenbelastung verbunden werden. 

Problematisch wäre es jedoch, den Parteien auch die Möglichkeit einzuräumen, bestimmte Spruchkörper zu wählen. Die Bedenken rühren allerdings weniger aus Überlegungen zur Gewährleistung des gesetzlichen Richters her, weil das gemeinsame Einverständnis beider Parteien zu einer Charakterisierung des Verfahrens mit schiedsrichterlichen Elementen führte und es den Parteien sowieso freisteht, Schiedsrichter gemeinsam frei zu bestimmen. Problematisch ist vielmehr, dass durch derartige Prorogationsmöglichkeiten bestimmte Spruchkörper übermäßig in Anspruch genommen werden würden und auf diese Weise den ihnen geschäftsplanmäßig zugewiesenen Aufgaben nicht mehr ausreichend Zeit zu widmen in der Lage sein könnten. Die auf diese Weise notwendige Aufgabenverlagerung auf andere Spruchkörper könnte durchaus unter dem Gesichtspunkt des gesetzlichen Richters verfassungsrechtliche Bedenken hervorrufen.

7.7 Kostenrecht

Im Kostenrecht sollten Möglichkeiten geschaffen werden, willkürlicher Inanspruchnahme der Justiz entgegenzuwirken. Dies könnte durch die Einführung erhöhter Vorschüsse ebenso wie durch nachträgliche Auferlegung einer Missbrauchsgebühr geschehen.

7.8 Aktenordnung

Eine kleine aber durchaus spürbare Entlastung könnte auf Landesebene durch eine Änderung der Aktenordnung bewirkt werden. Bislang werden die Akten im arbeitsgerichtlichen wie im Zivilverfahren chronologisch geordnet, so dass als Anlagen zur Klageschrift ebenso wie zur Erwiderung seitens des Beklagten vorprozessuale Schriftsätze zu den Akten genommen werden. Es würde die Übersichtlichkeit wesentlich erleichtern, wenn derartige vorprozessuale Schriftstücke gesondert geheftet werden würden. Dies hätte in der chronologischen Reihenfolge ihrer Entstehung zu geschehen. 

7.9 Funktionale Zweigliedrigkeit

Auf ihrer Herbstkonferenz einigten sich die Justizministerinnen und Justizminister in Berlin u. a. auf das Ziel der Schaffung einer funktionalen Zweigliedrigkeit auch im Zivil- und Arbeitsgerichtsverfahren. Die Zulässigkeit nur noch eines Rechtsmittels hätte eine Intensivierung des Verfahrens erster Instanz zur Folge. Dies ernsthaft anzustreben, begegnet keinen grundsätzlichen rechtlichen Bedenken, allerdings nur dann, wenn die erforderlichen rechtstaatlichen Sicherungen gewährleistet werden.

Dazu würde in erster Linie gehören, dass gesichert wäre, den Sachverhalt genügend aufklären zu können. Dies zu leisten sind aber Naturalparteien häufig nicht oder nicht ausreichend in der Lage. Soweit keine Möglichkeit der Korrektur in einer zweiten Tatsacheninstanz mehr bestehen sollte, wäre deshalb die Intensivierung der Verfahrensführung erster Instanz zwingend mit der Einführung des Anwaltszwangs auch bei den Amts- und Arbeitsgerichten für alle Verfahren verbunden.

Ferner wäre ein vermehrter Personaleinsatz unumgänglich, weil die derzeit vielfach schnelle Prozessführung bei nur noch einer Tatsacheninstanz nicht mehr möglich wäre. Sie ist nach geltendem Recht erträglich, aber nur deshalb, weil der unterlegenen Partei Korrekturmöglichkeiten in der zweiten Tatsacheninstanz zur Verfügung stehen.

Ohne die Einführung eines allgemeinen Anwaltszwangs und ohne Personalvermehrung muss folglich für das zivil- und arbeitsgerichtliche Verfahren die funktionelle Zweigliedrigkeit abgelehnt werden. Vorzugswürdig ist es deshalb, jedenfalls im Grundsatz zwei Tatsacheninstanzen beizubehalten, weil damit die rasche Erledigung in erster Instanz als Möglichkeit erhalten bleibt.

7.10 Beseitigung des Einspruchs gegen Versäumnisurteil

Rationalisierungsmöglichkeiten im Verfahrensrecht bestehen hingegen in anderer Hinsicht. So sollte beispielsweise die Statthaftigkeit des Einspruchs gegen ein Versäumnisurteil abgeschafft werden. Sie bietet einen sachwidrigen Anreiz zur „Flucht in die Säumnis“, welche grundsätzlich nicht schutzwürdig ist und zu einer unnötigen Vergeudung staatlicher Ressourcen führt. Rechtstaatlich ausreichend ist die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Fall schuldloser Säumnis. 

7.11 Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung

Urteile der Arbeitsgerichte sind nach geltendem Recht ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Es bietet sich an zu überprüfen, ob diese Rechtslage auch auf den allgemeinen Zivilprozess übertragen werden sollte, jedenfalls bis zu einer bestimmten Streitwerthöhe. Hier könnte der Betrag durchaus höher liegen als im Falle des Vorschlages der Schaffung eines Vorab-Urteils, weil hier im Gegensatz zu dort eine vollständige Prüfung der Sach- und Rechtslage dem Urteil vorausgegangen ist. Sachgerecht könnte es deshalb durchaus sein, die vorläufige Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung generell für Urteile bis zur Höhe von 7.500 oder sogar 10.000 Euro vorzusehen.

7.12 Angleichung von ZPO und ArbGG

Inwieweit es sachgerecht ist, die gerichtsverfassungsrechtlichen und prozessualen Bestimmungen für das arbeitsgerichtliche und das allgemeine zivilprozessuale Verfahren einander anzugleichen, bedarf intensiver Prüfung. Diese Aufgabe ist jedoch nicht vorrangig. Sie würde überdies eine längere Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen müssen. Es ist deshalb jedenfalls sinnvoll, die vorgeschlagenen punktuellen Verbesserungen unabhängig davon zu realisieren.

Eine mögliche Angleichung von Zivilprozessordnung und Arbeitsgerichtsgesetz müsste sich allerdings auf das Urteilsverfahren beschränken. Das arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren muss gesondert bestehen bleiben und wie bisher dem Amtsermittlungsgrundsatz folgen. Bei der Anfechtung von Betriebsratswahlen beispielsweise wäre die Einführung des Beibringungsgrundsatzes nicht tunlich. 

7.13 Aufgabenübertragung auf Private

Soweit es sachgerecht ist, sollten Aufgaben, welche bislang von der Justiz wahrgenommen werden auf Private übertragen werden. Möglichkeiten dazu bestehen im Familien-, Erb- und Registerrecht. Hier könnten die Notare einige der bislang den Gerichten vorbehaltenen Aufgaben übernehmen. Die Ergebnisse der dazu an anderer Stelle vorgenommenen Prüfungen und Erhebungen bleiben abzuwarten.

Überlegungen zur Privatisierung des Handelsregisters erscheinen nicht als vorrangig. Insoweit arbeitet die Justiz kostendeckend. Vorzugswürdig erscheint überdies die Einführung eines zentralen Handelsregisters auf Bundesebene (wie z.B. in Dänemark).

Angesichts der Probleme hinsichtlich der Effizienz und des Zuschussbedarfs ist ernsthaft zu überlegen, das Gerichtsvollzieherwesen zu privatisieren und den dann privaten Gerichtsvollziehern hoheitliche Aufgaben als Beliehene zu übertragen. Inwieweit das möglich ist, wird derzeit in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe geprüft. Deren Ergebnisse sind abzuwarten.

Eine Aufgabenverlagerung kommt auch innerhalb der Justiz in Betracht. Entscheidungen auf Prozesskostenhilfeanträge hin und im Kostenfestsetzungsverfahren könnten, jedenfalls teilweise, von den Richtern auf Rechtspfleger oder auf Kostenbeamte des mittleren Dienstes übertragen werden. 

8. Öffentliches Recht

8.1 Bedeutungswandel öffentlich-rechtlicher Gesetze

Mit der Normenflut und dem Versuch, bereits im Gesetzestext allen möglichen Einzelinteressen und Ausnahmesituationen gerecht zu werden, geht auch ein Wandel der Bedeutung und Funktion verwaltungsrechtlicher Gesetze einher. Früher wurden ganze Lebensbereiche durch Gesetz erfasst und zum Teil über viele Jahrzehnte hinweg (im Wesentlichen) gleichermaßen geregelt. Eingriffs- und Anspruchsnormen ließen sich in ihren Voraussetzungen zumeist gut verstehen, anwenden und gerichtlich überprüfen. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit vermochte sich auf die hohe Steuerungs- und Regelungsfunktion des Normtextes zu verlassen. Der Gesetzeswortlaut bildete die Grenze des Gesetzesverständnisses. Bei offenen Normen oder Ermessensbestimmungen vermochte sie sich auf die Prüfung der Vertretbarkeit der Anwendung seitens der Verwaltung zu beschränken. 

Mittlerweile wohnt etlichen verwaltungsrechtlichen Bestimmungen der Charakter Gesetz, und damit verbindlich gewordener Interessenwahrung inne. Im Vordergrund steht nicht mehr der grundsätzliche und Leitliniencharakter, sondern das jeweils hinter einer Bestimmung stehende, manchmal nur unvollkommene zum Ausdruck gebrachte Interesse. Damit weckt das Gesetz Begehrlichkeiten. Wessen Wünsche vom Gesetz nicht ausdrücklich aufgenommen wurden, versucht sein Interesse gleichwohl mit rechtlicher Argumentation durchzusetzen unter Hinweis auf Rechtsgedanken und in – angeblich oder scheinbar – gleichgelagerten Konstellationen gesetzlich anerkannte Ansprüche. Auch die Verwaltung versteht etliche gesetzliche Bestimmungen als Legitimation der von ihr verfolgten Interessen, ist es doch häufig die Exekutive, welche Gesetze in die parlamentarischen Gremien einbringt. Auf diese Weise verloren Verwaltungsgesetze ihre handlungsleitenden Konturen und dienen zum Teil nur noch als tatsächliche oder vermeintliche Legitimation bestimmter Interessen. Im Gesetzesvollzug steht deshalb nicht mehr die Anwendung einer bestimmten Norm im Vordergrund, sondern die Abwägung verschiedener Interessen.

Mit der Verminderung der Orientierungsfunktion geschriebenen Rechts einhergeht eine Verlagerung der politischen Auseinandersetzungen. Nicht mehr allein der Inhalt des Gesetzes ist umstritten, sondern auch dessen Verständnis in der Anwendung. Ob ein bestimmtes Interesse tatsächlich vom Gesetz aufgenommen, unterstützt und damit legitimiert ist, entscheidet in solchen Fällen nicht mehr der Gesetzgeber, sondern zunächst die Verwaltung und bei Fortsetzung der Auseinandersetzungen die Verwaltungsrechtssprechung. Angesichts dessen ist es nicht verwunderlich, dass verwaltungsgerichtliche Entscheidungen nahezu notwendigerweise Enttäuschungen hervorrufen – bei den Bürgern, bei der Verwaltung oder bei beiden.

Der Bürger vermag die verschiedenen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen mit ihren Ausnahmen und Gegenausnahmen und eventuell der Auswirkungen ganz anderer Bestimmungen nicht zu überblicken. Manche im Gesetz verwandten Termini bleiben ihm schlicht unverständlich. Die Verwaltung hat häufig nicht die Zeit, dem Bürger den Sinn einer bestimmten Vorschrift oder Regelungszusammenhänge zu erklären.

Die Exekutive hingegen erwartet eine möglichst schnelle und effiziente Bestätigung ihrer Entscheidungen und zwar auch dort, wo konkrete politische Interessen in Gesetzesform gegossen wurden. Manche verwaltungsrechtliche Entscheidung ist weniger von rechtlichen Maßstäben als vom erstrebten Ziel geprägt. Von der Verwaltungsgerichtsbarkeit wird dann erwartet, der Verwaltung eine Entscheidungsprärogative bei materiellrechtlich offenen Normen zuzubilligen und den Vorrang der von ihr (scheinbar oder tatsächlich) verfolgten Interessen des Gemeinwohls anzuerkennen. Der durch Rechtsbehelfe ausgelöste Suspensiveffekt soll möglichst nicht lange anhalten und die Entscheidung der Verwaltung schnellstens bestätigt werden.

Andere verwaltungsrechtliche Entscheidungen dokumentieren weniger die Verfolgung bestimmter Interessen als vielmehr die schlichte Überforderung der handelnden Verwaltungsbeamten. Auch wenn mangelnde Qualifikation sehr wohl eine Rolle spielt, beruht die Überforderung in wesentlich höherem Maße auf der Unübersichtlichkeit der Gesetzeslage einerseits und der Vielzahl von zu entscheidenden Verfahren andererseits. Fehlentscheidungen der Verwaltung sind also weitgehend strukturell bedingt. 

8.2 Aufgaben der Verwaltungsgerichte

Angesichts der dargestellten Umstände ist es nicht verwunderlich, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit unter die Mühlsteine unterschiedlicher Interessen geraten ist. Sie wird teilweise als eine umständlich agierende und letztlich leer laufende kostspielige Einrichtung wahrgenommen. Verwaltungsgerichte, die eine solche falsche Rolle für sich auch noch akzeptierten, stellten sich jedoch selbst in Frage.

Verwaltungsgerichte können aber auch nicht auf eine nachhaltige Entbürokratisierung, eine Verminderung der Normenflut, praktikablere und ihrer Leitbildfunktion wieder mehr gerecht werdende Gesetze warten, wiewohl alles daran gesetzt werden sollte, eben dies zu erreichen. Die Verwaltungsgerichte müssen sich vielmehr, jedenfalls zunächst, auf die derzeitige Situation einstellen und hier ihre Rolle finden.

In Fällen notwendiger Streitentscheidung kann Entscheidungsmaßstab nur Recht und Gesetz sein. Verwaltungsgerichte sind weder dazu da, den Interessen einzelner Bürger oder Bürgervereinigungen zum Durchbruch zu verhelfen, wenn das Gesetz diese Interessen nicht tatsächlich anerkannt hat, noch besteht ihre Funktion in der mehr oder minder unkritischen Bestätigung der in Entscheidungen zum Ausdruck gekommenen Interessen der Verwaltung. Dagegen stehen gesetzlich anerkannte Rechte der einzelnen Bürger und nicht zuletzt deren Grundrechte.

Bevor es allerdings zu einer förmlichen Entscheidung eines Verwaltungsrechtsstreites kommt, müssen die Verwaltungsgerichte auf Grund des gewandelten Charakters der Verwaltungsgesetze zunächst den Versuch unternehmen, die Interessengegensätze zwischen dem Kläger einerseits und der beklagten Verwaltungsbehörde andererseits herauszuarbeiten, die einschlägigen Gesetze zu erkennen und sie in dem Verständnis, welches das Gericht gewonnen hat, den Parteien zu erklären. 

Auf diese Weise werden die Parteien in die Lage versetzt entweder einen Mediator einzuschalten, sich mit Hilfe des Gerichts einander anzunähern und möglichst zu vergleichen oder eben die Entscheidung dem Gericht zu überlassen. Die zunehmende Beliebtheit der Mediation, die in einer durchaus nennenswerten Anzahl von Fällen zu einer Verlängerung des Verfahrens beiträgt, folgt aus der Minderung der Orientierungsfunktion der Gesetze. Der Mediator hat den Eingigungsversuch unabhängig von der Rechtslage zu unternehmen. Dies zeigt ganz deutlich, dass die Überregulierung nicht nur zu einem Legitimationsverlust des Gesetzes, sondern auch zu einem Verlust an seiner Gestaltungskraft geführt hat. 

Demgegenüber hat sich das Gericht bei seiner Unterstützung der Vergleichsbemühungen der Parteien im Gegensatz zum Mediator an Recht und Gesetz zu orientieren. Wie es diese Aufgabe angeht, muss es in jedem Einzelfall selbst entscheiden. Soweit die Parteien kein Schiedsverfahren gemäß  § 173 Satz 2 VwGO wählen, hat das Gericht einen eigenen erheblichen Gestaltungsspielraum. Insbesondere dann, wenn zwischen den Parteien noch weitere Rechtstreitigkeiten schwelen oder wenn es sich um ein mehrpoliges Verwaltungsverhältnis handelt, kann es sich anbieten, die Einigungsbemühungen nicht allein auf den konkreten Verfahrensgegenstand zu beschränken, sondern auch die weiteren Streitpunkte mit einzubeziehen, um im Idealfall eine Befriedung der gesamten rechtlichen Auseinandersetzungen der Beteiligten zu erreichen. 

Soweit sich die Kammer dazu nicht in der Lage sieht, lässt es bereits das geltende Recht zu, einen neutralen Dritten etwa im Sinne des amerikanischen „special master“ einzuschalten. In Betracht kommt beispielsweise ein in Ruhestand lebender Verwaltungsrichter, ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder eine entsprechend fachlich qualifizierte Person, welche im Einvernehmen mit den Beteiligten mit dem Ziel bestellt wird, sich ihrer gesamten Streitbeziehung anzunehmen, um diese möglichst einvernehmlich, eventuell auch mit einem Schiedsspruch, zu beenden. Gelingt dies nicht, dann kann das Verwaltungsgericht das Wissen dieses „special master“ in den Prozess einbeziehen. Es gewinnt auf diese Weise jedenfalls ein vertieftes Verständnis der Problematik des jeweiligen Verfahrens.

8.3 Qualitätsoffensive

Verfahrensübergreifend sollten Verwaltungsgerichte gemeinsam mit der Verwaltung eine Qualitätsoffensive starten. Jeder sollte an seinem Platz auf gute Qualität der eigenen Arbeit achten. Umgekehrt sollte auch jeder darauf bestehen, von anderen ordentliche Arbeiten abgeliefert zu bekommen. Dies erleichtert die Tätigkeit aller, ohne auch nur einen Euro mehr zu kosten. Es bedarf dazu der Entschlossenheit, Missstände, wo immer man sie antrifft, zu bekämpfen, weil sie für das Wohlergehen eines Landes und seiner Bevölkerung schädlich sind. Mängel sind nicht schlimm, sondern unvermeidlich. Schlimm ist es hingegen, Mängel hinzunehmen und auf den Versuch zu verzichten, sie zu beseitigen. Wer auf Mängel hinweist, ist kein Nestbeschmutzer, sondern unternimmt den ersten Schritt zu einer inhaltlichen Verbesserung. 

8.4 Rückkopplung Verwaltung/Verwaltungsgerichte

Zwischen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten muss es zu Rückkopplungen in dem Sinne kommen, dass der eine Bereich Erkenntnisse des anderen zunächst wahrnimmt und möglichst übernimmt. In der Rechtsprechung entwickelte Grundsätze haben das Handeln der Exekutive zu bestimmen. Andererseits beeinflussen eben auch die Erfahrungen der Exekutive diese Rechtsprechung. Eine solche wechselseitige Beeinflussung stellt den Motor der Rechtsentwicklung dar. Auf diese Weise kann es gelingen, derzeit zum Teil bizarr anmutende verwaltungsbehördliche Fehler, die unnötig richterliche Arbeitskraft binden, zu vermeiden.

Auch Misshelligkeiten aus der Sicht des Bürgers können auf diese Weise ganz oder zum Teil verhindert werden. Manchmal wiesen beispielsweise Zweckverbände Widersprüche des Bürgers quasi postwendend zurück, obwohl darum gebeten worden war, erst noch eine ausführliche Begründung abzuwarten, für die allerdings eine gewisse Zeit benötigt werde. Außerdem gibt es Beispiele dafür, dass Verwaltungsbehörden nach Eingang einer Untätigkeitsklage ihre Tätigkeit völlig einstellten.

8.5 Qualifikation der Verwaltungsrichter

Um ihren vielfältigen und anspruchsvoller gewordenen Aufgaben gerecht zu werden, braucht die Verwaltungsgerichtsbarkeit Richter von hoher fachlicher Kompetenz. Sie müssen mit dem notwendigen Weitblick ausgestattet sein und dürfen nicht allein Rechtsanwendungstechniken beherrschen. Sie müssen vielmehr über wirtschaftliche, soziale und kommunikative Fähigkeiten verfügen. Erforderlich ist auch eine möglichst große Lebens- und Berufserfahrung.

Zum Verwaltungsrichter sollte daher in Zukunft nur berufen werden, wer bereits über einige Jahre Berufserfahrung verfügt, sei es in der freien Wirtschaft, als Rechtsanwalt oder bei Behörden. Ein erfolgreicher Verwaltungsrichter wird sich zudem stetig fortbilden müssen. Die unterste Grenze bilden die zehn Stunden Fort- und Weiterbildung, welche ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht pro Jahr vorzuweisen hat. 

8.6 Konzentration auf bestimmte Rechtsfragen

Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits entschieden (Urteil vom 17.4.2002, Aktenzeichen: 9 CN 1/01), daß eine „ungefragte“ Fehlersuche dann nicht sachgerecht ist, wenn sie das Rechtsschutzbegehren des Klägers aus dem Auge verliert. In Weiterentwicklkung dieses Rechtsgedankens kann den Beteiligten informell auch die Möglichkeit angeboten werden, ein Verfahren auf die Entscheidung von Rechtsfragen zu reduzieren, die von ihnen übereinstimmend als erheblich angesehen werden. Dann müsste die mündliche Verhandlung durch entsprechend ausgerichtete Schriftsätze und das Rechtsgespräch auf diese Aspekte konzentriert werden. Zwar bleibt das Verwaltungsgericht nach geltendem Recht auch bei einer solchen Ausrichtung des Verfahrens grundsätzlich zu einer umfänglichen Kontrolle und Überprüfung des Verfahrensstoffs verpflichtet. Es ist aber nicht gehindert, sich zunächst ausschließlich mit den von den Parteien übereinstimmend als entscheidungserheblich angesehenen Rechtsfragen zu befassen. Beantwortet es diese und akzeptieren die Parteien die Rechtsmeinung des Gerichtes mit der Folge, dass sie sich unter Zugrundelegung dieser Auffassung einigen, dann hat das Verwaltungsgericht seine Aufgabe erfüllt und zwar mit einem geringeren Aufwand als bei einer bis zu einem Urteil fortgesetzten Vollkontrolle. Eine solche ist nur erforderlich, wenn sich die Parteien gleichwohl nicht verständigen sollten.

8.7 Mitverantwortung der Prozessparteien

Ein großer Teil der langen Verfahrensdauer der Verwaltungsgerichte ist darauf zurückzuführen, dass für etliche Verwaltungsrichter das Amtsermittlungsprinzip schwierig zu handhaben ist. Obwohl es keineswegs zwingend ist, verstehen manche Verwaltungsrichter den Amtsermittlungsgrundsatz dahingehend, dass sie selbst alle Einzelheiten und damit den gesamten Prozessstoff im Verfahren beibringen müssen. Es sollte angesichts dessen – deklaratorisch oder konstitutiv – in der Verwaltungsgerichtsordnung ebenso wie in den anderen öffentlich-rechtlichen Prozessordnungen eindeutig geregelt werden, dass sich die Verwaltungsgerichte zum Zwecke der Ermittlung des Tatsachenstoffs der Parteien bedienen können und diese eine Mitwirkungslast zu tragen haben. Es muss den Verwaltungsgerichten möglich sein, dem Kläger wie dem Beklagten aufzugeben, binnen bestimmter Frist zu im Einzelnen zu bezeichnenden ungeklärten tatsächlichen Umständen vorzutragen. Bleibt dies aus, so muss das Verwaltungsgericht zur Entscheidung befugt sein, ohne selbst diese Tatsachen ermitteln zu müssen. 

Überdies sollte den Verwaltungsgerichten die Möglichkeit eingeräumt werden, Rechtstreitigkeiten an die Verwaltungsbehörde zurückzugeben. Dies würde den Anreiz für Verwaltungsbehörden mindern, dem Beschleunigungsgebot folgend Entscheidungen auf unzureichender Tatsachenbasis zu treffen und dabei auch noch Kosten beispielsweise für notwendige Gutachten einzusparen.

8.8 Kontrolldichte

Ferner bedarf es einer gesetzlichen Herabstufung der Kontrolldichte. Dies wird allerdings nicht möglich sein, ohne die jeweiligen materiellen Verwaltungsgesetze entsprechend umzuformulieren. Wenn Verwaltungsgerichte in einem erheblichen Teil der Verfahren nur noch die Vertretbarkeit einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung zu überprüfen haben, dann stärkt dies die Entscheidungsfreude der Verwaltungen, mindert deren Begründungsaufwand und entlastet die Verwaltungsgerichte erheblich. Zwar würden auf dies Weise Missbrauchsmöglichkeiten verstärkt werden. Die Verwaltungsgerichte wären aber nicht gehindert, solchen Hinweisen gezielt nachzugehen und in solchen Fällen einen intensiveren Prüfungsmaßstab anzulegen.

Eine derartige Verminderung der Kontrolldichte ist der alternativ zur Verfügung stehenden Variante vorzuziehen, den Verwaltungsgerichten zu gestatten, ihr eigenes Ermessen an die Stelle dessen der Verwaltungsbehörden zu setzen. Damit wäre nämlich die Gefahr verbunden, dass die Verwaltung ihr obliegende Aufgaben auf die Verwaltungsgerichte delegierte.

8.9 Einheitliche Prozessordnung

Ob im Zuge einer großen Justizreform die öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten vereinheitlicht werden oder nicht, stellt kein vorrangiges Problem dar. Spezialisierungen wären auch bei einem einheitlichen Gericht erforderlich. Hilfreich könnte hingegen die Schaffung einer einheitlichen öffentlich-rechtlichen Verfahrensordnung sein. Allerdings wird auch bei einem derartigen Vorhaben darauf zu achten sein, dass Spezifika besonderer Fachgebiete Rechnung getragen werden kann. Dies spricht gegen ein einheitliches Prozessrecht für sämtliche öffentlich-rechtliche Streitigkeiten. Überdies müsste geprüft werden, ob für Massenverfahren und zur Entscheidung gestellte mehrpolige Verwaltungsverhältnisse nicht Sonderregeln geschaffen werden müssten. Es ist durchaus fraglich, ob für eine wasserrechtliche Genehmigung dieselben Verfahrensregeln angemessen sind wie für beispielsweise Asyl-, wohngeldrechtliche Streitigkeiten oder Planfeststellungsverfahren.

8.10 Anforderungen an die Klageschrift

Der Praxis würde die Arbeit schon dadurch erleichtert, dass die Anforderungen an den Inhalt einer Klageschrift verdeutlicht und verschärft werden würden. Es kommt leider immer wieder vor, dass das Begehren des Klägers kaum erkennbar ist und der Sachverhalt wenig verständlich dargelegt wird. Wer zu einer sachgerechten Formulierung der Klage nicht in der Lage ist, dem muss Hilfe zuteil werden, sei es durch den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, sei es durch einen – eventuell im Wege der Bewilligung von Prozesskostenhilfe finanzierten – Rechtsanwalt.

8.11 Funktionelle Zweigliedrigkeit

Die von der Justizministerkonferenz angestrebte funktionelle Zweigliedrigkeit besteht nach der Finanzgerichtsordnung seit langem und ist auch im geltenden Verwaltungsprozessrecht weitgehend verwirklicht. Ob sie in einem stärkeren Maße auf das Sozialgerichtsgesetz übertragen werden sollte, ist angesichts des dortigen Schwerpunktes auf der Tatsachenfeststellung durchaus zweifelhaft. Dem zu erwartenden Minderaufwand in der zweiten Instanz einerseits könnte ein viel höherer zusätzlicher Aufwand in der ersten Instanz gegenüberstehen. Es ist zumindest ernsthaft zu prüfen, ob die bisherige Möglichkeit relativ zügiger Entscheidungen durch das Sozialgericht mit der Möglichkeit der Fehlerkontrolle bei der Tatsachenfeststellung durch das Landessozialgericht nicht das bessere Modell darstellt.

Die Zulassung einer Berufung ist nach geltendem Verwaltungsprozeßrecht von der Einhaltung hoher formaler Begründungshürden abhängig. Dies überfordert nicht nur recht häufig die Anwälte, sondern belastet auch die Gerichte. Im Einzelfall kann es durchaus sein, daß ein Sachurteil mit geringerem Aufwand möglich wäre als die Entscheidung über die Zulassung der Berufung. Die Regeln über die Zulassung der Berufung im Verwaltungsgerichtsprozeß sind deshalb zu vereinfachen. Dabei ist zu prüfen, ob die Zulassungsberufung durch die Möglichkeit des Verwaltungsgerichtshofs bzw. des Oberverwaltungsgerichts ersetzt oder ergänzt werden sollte, das Rechtsmittel ohne mündliche Verhandlung und ohne Begründung als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen.  

8.12 Delegation

Aufgaben, welche nicht notwendig ein Richter wahrnehmen muss, sollten per Gesetz auf den Rechtspfleger oder den mittleren Dienst übertragen werden, damit sich die Verwaltungsrichter auf die richterlichen Kernaufgaben beschränken können. 

Selbstverständlich muss bei jeder Verlagerung auf den nicht richterlichen Dienst geprüft werden, ob die jeweilige Aufgabe von Verfassungs wegen zum notwendigen Aufgabenbereich richterlicher Tätigkeit gehört. Allerdings muss im Rahmen der verfassungsrechtlichen Prüfung auch das Problem der „knappen Ressource Recht“ berücksichtigt werden, dem ebenfalls verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt. Da die Verlagerung ausschließlich dazu dienen soll, die richterliche Tätigkeit auf die wahrzunehmenden Kernaufgaben zu reduzieren, dürfte damit gerade verfassungsrechtlich legitimen Zwecken entsprochen werden. Die hierdurch gewonnene Zeit könnte für die Erledigung zusätzlicher Verfahren genutzt und damit dem Beschleunigungsgebot in besonderer Weise Rechnung getragen werden. 

Es wäre beispielsweise regelmäßig möglich, den Streitwert von einem Rechtspfleger festsetzen zu lassen. In Betracht kommen auch Kostenentscheidungen nach übereinstimmender Erledigungserklärung, zur Notwendigkeit der Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren und über die Erstattung außergerichtlicher Kosten eines Beigeladenen. Für komplexe Fälle sollte die Möglichkeit der Übertragung auf den Richter vorgesehen werden.

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob Aufgaben zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung und der Entscheidung auf nicht richterliches Personal delegiert werden sollte. Dabei wird zu unterscheiden sein, was zu den richterlichen Kernaufgaben gehört und was nicht. 

Aber nicht alles, was nicht zwingend in die Zuständigkeit eines Richters fällt, ist sinnvoller Weise zu delegieren. Natürlich wäre es ohne weiteres zulässig, der Geschäftsstelle aufzugeben, Schriftsätze dem Gegner zuzustellen. Möglich wäre es vermutlich auch, dafür erforderliche Fristen vom mittleren  Dienst setzen zu lassen. Gleichwohl erscheint es als zweifelhaft, dem Verwaltungsrichter in Zukunft derartige Aufgaben ersparen zu wollen. In manchen Fällen müsste er sicherlich erst tätig werden, wenn ein Verfahren „ausgeschrieben“ ist. Es steht aber nicht von vornherein fest, welche Verfahren sich dafür eignen. Demzufolge kommt der Berichterstatter nicht umhin, die Schriftsätze sogleich zu lesen, sich den Prozessstoff zu vergegenwärtigen, auf den Inhalt zu reagieren und möglicherweise rechtliche Hinweise zu erteilen oder von Amts wegen zusätzliche Beweise einzuholen. Derartige Entscheidungen sind nicht delegierungsfähig. Auch die Länge von Fristen hängt davon ab, in welcher Zeit welche Aufgabe erledigt werden kann. Überdies ist eine Fristsetzung auch nur dann in sachgerechter Weise möglich, wenn dabei die Terminslage des Spruchkörpers berücksichtigt wird. Dies alles spricht dafür, auch die vorbereitenden Tätigkeiten – jedenfalls im Grundsatz – in der Zuständigkeit des Richters zu belassen. 

8.13 Gleichmäßige Auslastung

Um eine gleichmäßigere Belastung der Spruchkörper zu gewährleisten, ist es erforderlich, die statistische Erfassung zu verfeinern. Dabei muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Verfahren unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen. Hundert massenhafte Verfahren können beispielsweise weniger belastend sein als ein Komplexverfahren. Im Übrigen sind bei der Auslastung eines Spruchkörpers die Anzahl der Verfahren im Bestand, die Eingangs- und die Erledigungszahlen im Zusammenwirken maßgeblich. Eine Aussage über die Belastung kann hingegen nicht allein auf einen dieser Faktoren gestützt werden. 

9. Strafrecht

9.1 Verminderung von Aufgaben

Die geänderten Rahmenbedingungen der Strafjustiz verlangen Änderungen in der Justizpraxis. Mit der vorhandenen Personalausstattung lassen sich bereits die bisherigen Aufgaben nicht mehr wie früher bewältigen. Die Situation hat sich zudem in den letzten Jahren zunehmend verschärft.

Diese zusätzlichen und schwieriger gewordenen Aufgaben kann die Strafjustiz mit dem reduzierten Personal nicht in althergebrachter Weise bewältigen. Die denkbaren Rationalisierungseffekte halten sich selbst bei einer Ausstattung nach dem jeweiligen Stand der Technik in Grenzen, weil es zwar möglich ist, einen schnelleren Zugang zu Informationen zu erhalten, sich die Fähigkeit, diese zur Kenntnis zu nehmen und ihre jeweilige Bedeutung für den konkreten Fall zu erkennen, hingegen nicht steigern lässt. Die Bewältigung dieser Aufgaben stellt aber bei den Gerichten den Hauptanteil der Arbeit dar, schätzungsweise 90 Prozent, und macht auch bei den Staatsanwaltschaften den Löwenanteil der Tätigkeiten, überschlägig geschätzt etwa 75 Prozent aus.

Demzufolge ist die Erledigung aller Aufgaben nur dadurch zu erreichen, dass die zur Kenntnis zu nehmenden Informationen in der Summe aller Verfahren in großem Ausmaß vermindert werden. Dies deutet auf einen, allerdings nur scheinbar unauflöslichen, Widerspruch zum Befund der größer gewordenen Komplexität der Verfahren hin. Die Auflösung dieses Zielkonfliktes muss bei einer größeren Differenzierung in der Vorgehensweise bei Verfahren mit unterschiedlichen Gegenständen ansetzen.

9.2. Differenzierte Verfahrensregeln

Dieser Ansatz findet sich bereits heute im Gesetz. Es differenziert zwischen Verfahren, die erstinstanzlich vor den Amts-, Land- und Oberlandesgerichten geführt werden. Je schwerwiegender ein Vorwurf ist, desto höher steht das erstinstanzliche Gericht im Behördenaufbau. Dieser Ansatz ist im Gesetz aber nur rudimentär ausgebaut. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Verfahrenskategorien zeigen sich hauptsächlich in der Besetzung der Spruchkörper und im Rechtsmittelzug. Die von den unterschiedlichen Gerichten anzuwendenden strafprozessualen Regeln sind jedoch weitgehend gleich. Sie enthalten lediglich Differenzierungen bei der notwendigen Verteidigung und kennen im beschleunigten wie im Strafbefehlsverfahren kein Beweisantragsrecht wie im Normalverfahren vor den übrigen Spruchkörpern.

Diese weitgehende Gleichheit der Verfahrensregeln vor den unterschiedlichen Gerichten ist nicht sachgerecht. Gegen einen des Mordes oder des Landesverrats Verdächtigen muss gründlicher verhandelt werden als gegen den Ladendieb oder den Verkehrssünder, beides Massendelikte. Es ist aber nicht allein geboten, den erstgenannten Verfahren größere Aufmerksamkeit zu gewähren: Es geschieht tatsächlich, und das bereits von Anfang an. Diese Differenzierung in der praktischen Handhabung beruht allerdings nicht auf normativen Vorgaben. Sie hat sich faktisch entwickelt. Ein Amtsrichter kann sein hohes Pensum nicht schaffen, wenn er seine Fälle wie vor dem Schwurgericht führt. Er muss ein groberes Raster anwenden, muss großzügiger mit denselben Bestimmungen umgehen und muss auf einer weniger gesicherten Tatsachenbasis entscheiden.

Dieser großzügigere Maßstab ist unumgänglich. Den Angeklagten geschieht dabei kein Unrecht, jedenfalls nach geltendem Recht. Sind sie mit dem Urteil nicht einverstanden, so können sie gegen amtsgerichtliche Urteile in die Berufung gehen. Anschließend steht ihnen dann noch wie auch den vor höheren Gerichten Angeklagten die Möglichkeit der Rechtsprüfung in der Revisionsinstanz offen. Die Berufung ist demgemäß erforderlich, um Unzuträglichkeiten, die aufgrund des gröberen Rasters der Amtsgerichte nicht grundsätzlich vermeidbar sind, kompensieren zu können. Wie sinnvoll diese Regelung ist, zeigt sich daran, dass etwa 90 Prozent der amtsrichterlichen Urteile rechtskräftig werden und nur etwa 10 Prozent in die Berufung gehen.

9.2.1 Rechtsmittelsystem

Wie bereits ausgeführt hat die Unterschiedlichkeit der Regelungen über statthafte Rechtsbehelfe in der Praxis nicht zu Unzuträglichkeiten geführt. Ein Bedarf zur Vereinheitlichung besteht demzufolge nicht. Eine Rückführung der Rechtsmittelmöglichkeiten auf das verfassungsrechtlich Gebotene erscheint ebenfalls nicht als sachlich angemessen. Ausschlaggebendes Kriterium sollte vielmehr die Effizienz sein, und zwar nicht allein die Effizienz des Rechtsmittels, sondern die des Rechtszuges insgesamt. Demgemäß gilt es, die Frage zu beantworten, auf welche Weise es mit dem geringst möglichen Aufwand gewährleistet werden kann, zu einer schnellen, richtigen und Rechtsfrieden schaffenden endgültigen Entscheidung zu gelangen. An diesem Ziel muss sich die von der Justizministerkonferenz befürwortete generelle Zweistufigkeit des Rechtszuges messen lassen.

Die Zweizügigkeit des Rechtszuges lässt sich prinzipiell auf zwei Wegen erreichen, nämlich durch Einräumung entweder der Berufung oder der Revision. Eine Kombination beider wäre durch Schaffung eines Wahlrechtsmittels möglich.

Würden gegen erstinstanzliche Strafurteile der Land- und Oberlandesgerichte Berufungen ermöglicht, so potenzierte sich der durch die zusätzlichen Beweisaufnahmen erforderliche Aufwand der dafür zuständigen Rechtsmittelgerichte. Würde den Berufungsurteilen gegen amtsgerichtliche Entscheidungen keine Rechtskontrollinstanz mehr nachfolgen, so wäre die Einheitlichkeit der Rechtsprechung nicht mehr gewahrt. Schon jetzt haben die Oberlandesgerichte Schwierigkeiten festzustellen, ob eine Rechtsfrage bereits anderweit entschieden wurde. Selbst wenn das der Fall sein könnte, weichen sie einer Vorlage ebenso wie die Strafsenate des Bundesgerichtshofs häufig unter Berufung auf kleine Abweichungen im Sachverhalt aus. Für die ca. 200 Landgerichte wäre es allein schlicht unmöglich, die Rechtseinheit im Bundesgebiet zu gewährleisten.

Bestünde die Möglichkeit, gegen ein amtsgerichtliches Urteil lediglich Berufung oder Revision einzulegen, so böte dies einen erheblichen Anreiz, gegen amtsrichterliche Urteile von vorn herein Revision einzulegen in der Hoffnung, dass eine Aufhebung eine zusätzliche Tatsacheninstanz eröffnet. Jedenfalls müsste dann jeder Amtsrichter mit der ernsthaften Möglichkeit rechnen, dass sein Urteil anstatt wie bisher mit der Berufung (die Anzahl der Sprungrevisionen ist sehr begrenzt und deshalb zu vernachlässigen) in Zukunft mit der Revision angefochten werden würde. Dies zwänge ihn aber ebenso wie im Fall der Statthaftigkeit ausschließlich der Revision zu einem sehr genauen und sämtliche Formalitäten einhaltenden Judizieren. Der Gefahr einer Aufhebung in der Revisionsinstanz setzt sich nämlich kein Richter gerne aus, weil eine solche Aufhebung mit dem Vorwurf eines Rechtsfehlers (oder mehrerer) verbunden ist, wohingegen ein abweichendes Berufungsurteil auf neuen Tatsachen beruhen kann, die abweichende Entscheidung des Obergerichts für den Amtsrichter also deutlich weniger unangenehm ist.

Müsste der Amtsrichter aber deutlich stärker an Formalien orientiert vorgehen und umfänglicher als bisher prüfen, dann würde der Aufwand größer und er müsste sich für jedes einzelne Verfahren schätzungsweise durchschnittlich doppelt soviel Zeit nehmen wie bisher. Erhöhter Personalbedarf könnte jedoch aufgrund der finanziellen Notlage der Landeshaushalte nicht befriedigt werden. Die Verfahrensdauer würde daher unvermeidbar ansteigen bis hin zum jedenfalls partiellen Stillstand der (Straf-)Rechtspflege.

Gegen die Abschaffung der Berufung spricht zudem, dass dem Angeklagten eine wirksame Überprüfung amtsgerichtlicher Urteile allein mit der Revision nicht möglich ist. Welche Verteidigungsmöglichkeiten bestehen, ist dem unverteidigten Angeklagten nämlich vielfach unbekannt. Manche Verfahrensfehler können nur gerügt werden, wenn z.B. gegen verfahrensleitende Anordnungen des Vorsitzenden das Gericht angerufen, oder der Verwendung bestimmter Beweise spätestens unmittelbar nach deren Einführung in die Hauptverhandlung widersprochen wurde. Wäre gegen amtsgerichtliche Urteile nur noch die Revision statthaft, so müsste also eine derartige Gesetzesänderung konsequenterweise einhergehen mit der Einführung der Pflichtverteidigung auch für sämtliche amtsgerichtlichen Verfahren. Die dafür aufzuwendenden Kosten könnten die ohnehin angespannten Haushalte aber nicht tragen.

Es ist daher weder sinnvoll, eine einheitliche strafgerichtliche Eingangsinstanz zu schaffen, noch ein für alle Verfahren gleiches Rechtsmittelsystem. Kleinere und mittlere Strafsachen sollten in einem einfachen Verfahren abgehandelt werden können. Weil ein solches aber fehleranfälliger ist, bedarf es als Korrelat der Berufungsmöglichkeit. Außerdem ist es zur Wahrung einer einheitlichen Rechtsprechung unumgänglich, zusätzlich noch die Möglichkeit der Revision vorzusehen. Im Gegensatz dazu bedürfen Verfahren der Schwerkriminalität schon angesichts der drohenden gravierenden Rechtsfolgen von Anfang an einer größeren Genauigkeit. Für sie ist demzufolge ein ausdifferenzierteres Verfahrensrecht vorzusehen. Wenn und weil insoweit eine umfassende und intensive erstinstanzliche Prüfung gewährleistet ist und der Angeklagte zwingend einen Verteidiger hat, genügt es, dass gegen Urteile in solchen Verfahren lediglich die Revision statthaft ist.

Die Rationalisierungsmöglichkeiten gegenüber dem derzeitigen Rechtsmittelzug in Strafsachen sind demzufolge beschränkt. Eine nennenswerte Entlastung ließe sich aber z.B. dadurch schaffen, dass Sachverhalte bei schwieriger, insbesondere heftig umstrittener Sach‑ oder Rechtslage unabhängig vom Verfahrensgegenstand und der Straferwartung entgegen der bisherigen Rechtslage von vorn herein zum Landgericht angeklagt werden könnten. Auf diese Weise würden die immer wieder vorkommenden langen amtsgerichtlichen Hauptverhandlungen vermieden, in welchen von vornherein allen Verfahrensbeteiligten klar ist, dass das Urteil angefochten werden wird, nur noch nicht feststeht, ob das Rechtsmittel von der Verteidigung, der Staatsanwaltschaft oder von beiden eingelegt werden wird. Derartige amtsgerichtliche Hauptverhandlungen stellen eine Fehlsteuerung der knappen Ressource Recht dar. Diese könnte mittels einer Erweiterung des § 24 Abs. 1 Nr. 3 GVG und einer erleichterten Verweisungsmöglichkeit an das Landgericht für die Fälle, in welchen die Schwierigkeit der Sach‑ oder Rechtslage erst nach Anklageerhebung zutage tritt, auf einfache Weise beseitigt werden. Dies schüfe eine größere Entlastung der Justiz als die unspezifische Einführung eines allgemein nur noch zweizügigen Rechtszuges, bei welcher zudem noch erhebliche Übergangsregelungen vonnöten wären.

Geringfügige Rationalisierungen sind allerdings auch bezüglich des Rechtsmittelzuges möglich. In Betracht zu ziehen ist, die Revision als allgemeines Rechtsmittel nur noch gegen erstinstanzliche Urteile der Landgerichte vorzusehen, die Zulässigkeit der Revision gegen Berufungsurteile hingegen einzuschränken. Ihre vollständige Abschaffung kommt jedoch nicht in Betracht, weil gerade in den bei den Amtsgerichten beginnenden Massenverfahren das Bedürfnis nach einer einheitlichen Rechtsprechung und damit nach einer obergerichtlichen Entscheidung einer Rechtsfrage besonders groß ist. Den Berufungskammern der Landgerichte sollte deshalb die Möglichkeit eingeräumt werden, wegen grundsätzlicher Bedeutung oder aufgrund von Abweichungen gegenüber der obergerichtlichen Rechtsprechung die Revision zuzulassen. Mit solcher Begründung sollten zudem Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Zulassung der Revision beim Oberlandesgericht beantragen können. Auch wenn die Einsparungen durch eine derartige, rechtstaatlich unbedenkliche Beschränkung der Revisionsmöglichkeiten nicht überaus groß wären, leistete eine solche Regelung doch immerhin einen Beitrag zu einem rationelleren Ressourceneinsatz.

9.2.2 Konsensuale Elemente

Unterhalb der förmlichen Erledigung von Ermittlungs‑ und Strafverfahren durch Anträge auf Erlass eines Strafbefehls, Aburteilung im beschleunigten Verfahren oder Erhebung der öffentlichen Klage seitens der Staatsanwaltschaften beziehungsweise des Freispruchs oder der Verurteilung seitens der Gerichte besteht in Fällen der kleineren und mittleren Kriminalität die Möglichkeit einer Verfahrensbeendigung nach dem Opportunitätsprinzip. Gäbe es diesen Weg nicht, so wäre die Strafjustiz bereits seit längerem kollabiert. Der besondere Charme dieser Art der Erledigung besteht in ihrer geringen Förmlichkeit. Es bedarf keiner Tatsachenfeststellungen, es ist im Fall des Gelingens mit keiner Nachprüfung zu rechnen.

Die mangelnde Rechtsförmlichkeit dieser Art der Erledigung hat nun rechtstaatliche Bedenken hervorgerufen. Von Anwaltsseite vorgebrachter Kritik an möglicher Ungleichbehandlung hat sich auch der Gutachter der strafrechtlichen Abteilung des Juristentages 2004 in Bonn, Prof. Dr. Satzger aus Augsburg, jetzt München, angeschlossen. An die Stelle des bisherigen weitgehend freien Gestaltungsspielraums soll demzufolge eine Rechtsförmlichkeit treten, welche der gerichtlichen Überprüfung zugänglich sein soll. So sehr sich auch ein derartiges Vorhaben als Konsequenz des Rechtstaatsprinzips gerieren kann, so wenig sachgerecht ist es gleichwohl.

Das Rechtstaatsprinzip ist nicht das höchste Verfassungsgut. Es kollidiert mit anderen Rechtsprinzipien. Die „reine Lehre" würde verkennen, dass das Recht nur ein Teil des Lebens ist und sein Absolutsetzen zu einer allseitigen Lähmung führen müsste. Vorrangig ist die freie Gestaltung. Das gilt im gesellschaftlichen Leben, trifft aber weitgehend auch auf das staatliche Handeln zu. Was im Konsens zu erledigen ist, ist kategorial besser als eine einseitig getroffene Entscheidung. Der legitime Raum letzterer ist dort angesiedelt, wo kein Konsens zustande kommt. In solchem Fall bedarf es zur Legitimation der einseitigen Entscheidung der Einhaltung der Regeln, welche allen Beteiligten einen prinzipiell gleichen Einfluss auf den Inhalt der Entscheidung eröffnen. Die Einhaltung dieser Regeln muss auch überprüfbar sein. Dies ist ein Essential des Rechtstaatsprinzips. Es beseitigt nicht die Bedeutung freiwillig zustande gekommener Regelungen, sondern tritt an deren Stelle, wo ein Konsens scheitert. Dieser Vorrang zeigt sich etwa auch an der Beliebtheit der, allerdings vielschichtige Probleme berührenden und zum Teil sachwidrigen Absprachepraxis. Die Möglichkeit des Missbrauchs spricht aber nicht gegen den prinzipiellen Vorrang des Konsenses, sondern lediglich für die Notwendigkeit einer Fairnessgarantie wie z.B. dem Verbot des nötigenden Einsatzes der sog. „Sanktionsschere“, aber auch des Untersagens eines „Handels mit der Gerechtigkeit“. Eine legitime Absprache setzt für das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung das Ziel voraus, mit dem geringstmöglichen Aufwand zu einem vom Konsens der Beteiligten getragenen Urteil gelangen zu wollen, welches inhaltlich im wesentlichen dem entspricht, das voraussichtlich am Ende einer förmlich durchgeführten („streitigen“) Hauptverhandlung stünde.  

Angesichts des kategorialen Vorrangs konsensualer Entscheidungen und, ganz pragmatisch, aufgrund der angespannten Haushaltslage, muss das Opportunitätsprinzip nicht nur im bisherigen Umfang erhalten bleiben, sondern es ist vielmehr auszudehnen. Es ist nötig, konsensuale Erledigungen normativ soweit zuzulassen, wie sie in sachgerechter und der Bedeutung der jeweiligen Sache entsprechender Weise möglich sind.

Das bedeutet zum einen, dass der Bereich derjenigen Fälle, die unterhalb der Schwelle förmlicher Bestrafung erledigt werden können, ausgebaut, nicht aber eingeschränkt gehört. Zum anderen hat das zur Konsequenz, dass auch im Bereich der Fälle, die mit einer förmlichen Verurteilung enden müssen, Einigungen zwischen den Verfahrensbeteiligten in größerem Maße als bislang Einfluss auf die Entscheidung haben müssen. Hierher gehört die Konzentration der Beweisaufnahme auf die wirklich umstrittenen Tatsachen ebenso wie etwa die Zulassung einer Erledigung im Wege des Strafbefehls auch vor den Landgerichten und das mit Rechtsfolgen, die deutlich über den derzeit zulässigen liegen.

Bleibt die Kontrolle durch das Berufungsgericht erhalten, dann ist es konsequent, die für die Amtsgerichte geltenden strafverfahrensrechtlichen Regeln wesentlich zu vereinfachen. Zu achten ist dabei lediglich darauf, dass nicht über den Kopf irgendeines der Verfahrensbeteiligten, insbesondere des Angeklagten, entschieden werden darf.

Gelingt es, die Masse der Verfahren der einfachen und mittleren Kriminalität mit geringerem Aufwand als bisher zu erledigen, so ermöglicht das eine Konzentration der Strafjustiz auf die schwierigeren Fälle. Schließt sich die Schere zwischen den Anforderungen an die Strafjustiz und dem fehlenden Personal, so entfällt damit auch der Anreiz zu sachwidrigen schnellen Entscheidungen, wie sie heute leider durchaus immer mal wieder vorkommen. Die schnelle und mit geringem Aufwand verbundene Erledigung schüfe Zeit, die zum Bearbeiten der übrigen Verfahren dingend benötigt wird. Wäre für diese ausreichend Zeit vorhanden, so gäbe es keinen sachlichen Grund mehr für die Justiz, konsensualen Erledigungen auch dort zuzustimmen, wo dies inhaltlich nicht angemessen ist.

9.3 Einzelmaßnahmen auf Bundesebene

Als gesetzliche Maßnahmen ohne Eingriff in die Grundstruktur geltenden Strafprozessrechts kommen z.B. in Betracht:

· Vollstreckbarkeit von Auflagen in Bewährungsbeschlüssen, aber auch gemäß § 153a Abs. 1 und 2 StPO,

· Entscheidung komplexer und inhaltlich umstrittener Sachverhalte durch das Landgericht als einziger Tatsacheninstanz und zwar, anders als heute, unabhängig von der konkreten Straferwartung,

· Begründung abgelehnter Beweisanträge erst in einem in zulässiger Weise angefochtenen Urteil,

· Lockerung der revisionsrechtlichen Kontrolldichte. Zumindest hinsichtlich der Strafzumessung genügt als Maßstab, ob die Strafe „vertretbar" erscheint. Die Möglichkeiten des Durchentscheidens sollten noch über den im 1. Justizmodernisierungsgesetz enthaltenen Ansatz hinaus erweitert werden.

· Stärkere Übernahme eigener Verantwortung für das Prozessverhalten des Angeklagten. Bislang ist es ihm möglich, sich erst gegen Ende der Hauptverhandlung (bis zur Verkündung der Urteilsformel) zu äußern und seine Einlassung nach Gutdünken zu wechseln. Es widerspricht aber einem rationellen Einsatz der knappen Ressource Recht und kann deshalb nicht länger hingenommen werden, dass ein Angeklagter auf diese Weise von Gesetzes wegen die Möglichkeit hat, die in zum Teil monatelanger Hauptverhandlung gewonnenen Beweisergebnisse zu entwerten. Es bedarf einer genauen Prüfung, auf welche Weise dieses Ziel erreicht werden kann, ohne dem Angeklagten legitime Verteidigungsmöglichkeiten abzuschneiden. Ein Ansatz könnte darin bestehen, ihm umfassende Gelegenheit zur Aussage nur noch gemäß § 243 Abs. 4 S. 2 StPO einzuräumen. Er dürfte dann zwar weiterhin gemäß § 257 Abs. 1 StPO zu jeder Beweiserhebung Stellung nehmen, Beweisanträge aber nur noch zu in der Hauptverhandlung erstmals aufgetauchten, also neuen Tatsachen(-behauptungen) stellen. Konsequent wäre es dann, die richterliche Aufklärungspflicht ebenfalls auf diesen Rahmen zu beschränken, dem Gericht jedoch die Möglichkeit zu weiterer Aufklärung zu belassen.

Derartige Lösungen setzen die Schaffung einer völlig veränderten Strafprozessordnung voraus. Damit ist kurzfristig nicht zu rechnen, hat es doch bereits mehr als 10 Jahre gedauert, bis die Novellierung des § 229 StPO im 1. Justizmodernisierungsgesetz schließlich geltendes Recht wurde, obwohl im Grundsatz seit langem Einigkeit über die Notwendigkeit der Erweiterung der Unterbrechungsmöglichkeiten bestand.

Genauerer Prüfung bedarf die Frage, ob zukünftig ein Ermittlungsverfahren bereits dann eingestellt werden kann, wenn dem Anzeigenerstatter zumutbare zivilrechtliche Befriedigungsmöglichkeiten offen stehen. Diesbezüglich kann auf ausländische Vorbilder zurückgegriffen werden. Eine derartige Rücknahme des Strafrechts würde dem ultima-ratio-Prinzip gerecht und würde zu einer nennenswerten Entlastung der Strafjustiz führen. 

Die systemwidrige Annahmeberufung hat sich nicht bewährt. Sie sollte keineswegs erweitert, sondern gänzlich abgeschafft werden.

Die Rechtsfolgenkompetenz im beschleunigten Verfahren sollte auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ausgeweitet werden. Tendenziell könnten damit alle vor den Strafrichter gehörenden Sachen im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden.

Bestrebungen zur Abschaffung der Gesamtstrafe verdienen jegliche Unterstützung. Jedoch bedarf es hier genauer Prüfung. Dabei ist zunächst zu klären, ob es bei der Zäsurwirkung einer Verurteilung sein Bewenden haben oder sie abgeschafft werden soll. Weil zahlreiche Rechtsvorschriften auf Einzel- beziehungsweise Gesamtstrafen bisherigen Rechts abstellen, bedarf die mögliche Umstellung von der Gesamtstrafe auf die Einheitsstrafe einer Vielzahl von Rechtsänderungen. Dabei müssen die Auswirkungen jeweils genau überprüft werden. Es wird nicht genügen, im Gesetzeswortlaut den Begriff Gesamtstrafe durch den Begriff Einheitsstrafe zu ersetzen. 

Im Ordnungswidrigkeitenrecht genügt grundsätzlich ein einzügiger Rechtsschutz, ergänzt durch die Möglichkeit einer Revision bei grundsätzlicher Bedeutung oder Divergenz. 

9.4 Einzelmaßnahmen auf Landesebene

a) 
Freiwillige Beschränkung des Weisungsrechts des Justizministers auf den von den Generalstaatsanwälten auf ihrer Frühjahrstagung 2004 in Lübeck befürworteten Kern:


‑ Weisungen sind ausschließlich an den Generalstaatsanwalt zu richten.


‑ Sie sind schriftlich zu erteilen oder unverzüglich schriftlich zu bestätigen.


‑ Zur Beweiswürdigung und zum Strafmaß sind Weisungen unzulässig (die Generalstaatsanwälte schränkten letzteres auf die Hauptverhandlung ein).


‑ Unterhalb der Schwelle förmlicher Weisungen ist der Anschein verdeckter Einflussnahmen zu vermeiden.

b)
Berichte in Strafsachen zeichnet der jeweilige Dezernent, der Abteilungsleiter zeichnet gegen und der Behördenleiter bringt lediglich einen Sichtvermerk an. Auf diese Weise würde die Eigenverantwortlichkeit der Dezernenten gestärkt und den Behördenleitern die Arbeit erleichtert, weil sie sprachlich ‑ stilistische und Aufbaumängel nicht mehr korrigieren müssten.

c)
Die Staatsanwaltschaften sollten sich an Präventionsmaßnahmen beteiligen, z.B. in Schulen, der allgemeinen Jugendhilfe, und in den Bereichen der Korruption, der häuslichen Gewalt und der Drogenkriminalität. Das setzt allerdings eine entsprechende Personalzuweisung voraus,

d)
Richter und Staatsanwälte sollten, wie es etliche Anwälte bereits freiwillig handhaben, vermehrt kommunikative Fähigkeiten in psychologischer, sozialer und rhetorischer Hinsicht erwerben, damit sie einen besseren Zugang zu den Betroffenen finden und auf diese Weise mediative Ansätze mit größerer Aussicht auf Akzeptanz verfolgen können. Das gilt insbesondere für Jugendrichter und ‑staatsanwälte. Das Land müsste entsprechende Angebote, Einrichtungen und Institutionen bekannt geben und die Fortbildung sowohl ermöglichen als auch finanzieren.

e)
Alle Proberichter und alle Polizeischüler sollten ein bis zu dreimonatiges Praktikum bei der jeweils anderen Behörde absolvieren. Auf Lebenszeit ernannte Richter, Staatsanwälte und Polizeibeamte sollten alle 5 Jahre ein derartiges mindestens einwöchiges Praktikum wiederholen müssen. Für Polizeischüler, aber auch für auf Lebenszeit ernannte Polizeibeamte ist es unumgänglich, dass sie während der Ausbildung an mindestens 2 längeren Hauptverhandlungen großer Strafkammern eines Landgerichts teilnehmen und die Teilnahme an einer Hauptverhandlung in ihrem Fachgebiet mindestens alle 5 Jahre wiederholen. Schutzpolizisten sollten zu diesem Zweck an Sitzungen des Einzelrichters beim Amtsgericht teilnehmen.

f) 
Selbstverständlich ist die Ausstattung der Justiz mit dem jeweiligen Stand der Technik. Es stellt nicht nur eine strukturelle Benachteiligung dar, wenn die Verteidigung in Umfangsverfahren sämtliche Beweismittel auf CD‑Rom in einer Datenbank gespeichert und auf diese Weise zu sämtlichen Informationen schnellstens Zugriff hat, sondern ein derartiger technischer Vorsprung birgt auch die Gefahr, dass die Verteidigung einseitig ihr günstige Informationen präsentiert, ohne dass die Justiz in der Lage wäre, in der Fülle der Papiere und allein aus dem Gedächtnis heraus sämtliches einschlägige Material zusammenzustellen.

g) 
Die Strafjustiz könnte schneller und qualitativ besser arbeiten, wenn alle oder jedenfalls möglichst alle Beteiligten in einem Gebäude untergebracht wären.


Das gilt zum einen für Justizzentren. Die Justiz der kurzen Wege ist für die Staatsanwaltschaft und sowohl das Amts‑ wie auch das Landgericht notwendig. Die Zusammenfassung auch mit anderen Gerichten schadet zwar nicht, erleichtert die Arbeit aber auch nicht oder jedenfalls kaum. Synergieeffekte durch die Notwendigkeit nur einer einzigen und deshalb besser bestückten Bibliothek stellen sich auch weit überwiegend allein durch die Zusammenfassung von Staatsanwaltschaft, Amts- und Landgericht ein.


Die Notwenigkeit der Unterbringung an einer einzigen Stelle gilt aber zum anderen auch für die den Staatsanwaltschaften angegliederten sonstigen Ermittlungsbehörden. Es wäre z.B. äußerst hilfreich, wenn die Fachkommissariate der Kriminalpolizei mit der Staatsanwaltschaft in einem Gebäude säßen. Auf diese Weise könnte die Arbeit nicht nur wesentlich besser und schneller koordiniert, könnten Einsätze einfacher und zügiger geplant und durchgeführt, sondern es könnten auch gemeinsame Schwerpunkte gebildet werden. Soweit es aufgrund der nicht immer deckungsgleichen örtlichen Zuständigkeiten möglich ist, sollte auch die Steuer- und die Zollfahndung, die nunmehr allein für die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung zuständig ist, mit der Staatsanwaltschaft in einem Gebäude untergebracht sein. Die polizeiliche Bearbeitung der Allgemein‑ und Amtsanwaltsdelikte sollte demgegenüber weiterhin dezentral erfolgen.

h)
Für Fälle, in denen sämtliche unterschwelligen Maßnahmen nicht ausgereicht haben oder von vorn herein als aussichtslos erscheinen, ist es geboten, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Jugendliche in einem geschlossenen Heim untergebracht werden können.

9.5 Einzelmaßnahmen auf Justizebene

Ist Abhilfe durch den Gesetzgeber kurzfristig nicht zu erwarten, dann stellt sich für die Justiz die Frage, wie sie mit den veränderten Rahmenbedingungen umgehen soll. Die Praxis muss sich mit ausgeweiteten Arbeitszeiten, mit manchmal sachwidrigen Absprachen, der Überstrapazierung des Opportunitätsprinzips und der unbewussten Senkung der Sorgfaltsanforderungen in Routinefällen behelfen. Jede Behörde, jede Abteilung, ja jeder Staatsanwalt, jeder Richter hat seine eigene individuelle Strategie entwickelt, mit der Fülle der Aufgaben jedenfalls irgendwie zurechtzukommen. Die Kalkulierbarkeit des Handelns der Justiz, die Vorhersehbarkeit ihrer Ergebnisse, die Gleichheit des Gesetzesvollzuges und demzufolge ein wesentliches Kriterium der Legitimität des Strafrechts und damit der Gerechtigkeit sind nicht mehr in ausreichendem Maße gewährleistet.

Das ist mehr als Grund genug, diesem schleichenden Prozess der Individualisierung der Justizpraxis entgegenzuarbeiten und transparente Kriterien zu entwickeln, wie den tatsächlich vorhandenen neuen Umständen begegnet werden soll. Wegen der Gesetzesbindung müssen sich die neuen Strategien strikt am geltenden Recht orientieren. Weil eine rationellere Verfahrensweise nur im Zusammenwirken der verschiedenen Beteiligten des Strafverfahrens möglich ist, bedarf es dazu der Absprache verschiedener Behörden, aber auch der Mitwirkung der Verteidiger. Unterschiedliche Verfahrensgegenstände bedingen unterschiedliche Möglichkeiten zur „Entschlackung" des konkreten Prozesses.

9.5.1 Beschleunigungsbereitschaft

Im Wege gemeinsamer organisatorischer Anstrengungen lässt es sich bereits de lege lata einrichten, dass eine Vielzahl von Verfahren aufgrund polizeilichen Aufgriffs unverzüglich, d.h. noch am selben Tage, abgeschlossen werden:

Die Polizei müsste zu diesem Zwecke sämtliche Aufgegriffene einem eigens dazu freigestellten, in der Person wöchentlich wechselnden Bereitschaftsstaatsanwalt zuführen. Dieser könnte dann mit einer auf das zur Bestimmung der prozessualen Tat erforderliche Minimum beschränkten schriftlichen Dokumentation entscheiden, ob weiterer, die Führung eines Normalverfahrens bedingender Ermittlungsbedarf besteht oder ob er

‑ eine Einstellung gemäß §§ 153 ff. StPO verfügen kann,

‑ einen Antrag auf Erlass eines Strafbefehls oder

‑ auf Aburteilung im beschleunigten Verfahren stellt.

Für die sofortige Erledigung eignen sich vor allem Fälle des Ladendiebstahls, der Beförderungserschleichung, manche Ehr‑ und Körperverletzungsdelikte, aber auch einige Verkehrsstraftaten, wenn Alkohol keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt und zeitaufwendige Gutachten nicht erforderlich sind (z.B. Fahren ohne Fahrerlaubnis).

Stünde neben dem Bereitschaftsstaatsanwalt ergänzend ein Bereitschaftsrichter zur Verfügung, so könnte dieser auf derselben minimalen schriftlichen Basis die Zustimmung zur Einstellung nach § 153a StPO erteilen, den beantragten Strafbefehl erlassen oder sofort im beschleunigten Verfahren entscheiden. Darin liegt kein Verstoß gegen das Prinzip des gesetzlichen Richters. Andernfalls wären auch die bereits in manchen Städten praktizierten Modelle des besonders beschleunigten Verfahrens mit einem Urteil noch am Tattag verfassungswidrig.

Das Schattendasein dieser Art der unverzüglichen Erledigung gründet zum wesentlichen Teil darin, dass die Polizei die Vorgänge heutzutage aufwendig vorbereiten muss, bevor sie die Akten an den Staatsanwalt weiterleitet. Zudem fehlt es häufig an einem zentralen staatsanwaltschaftlichen Ansprechpartner. In beiden Punkten ist eine Verbesserung auf einfache Weise erreichbar. Soweit eine Tatortdokumentation geboten ist, muss sie selbstverständlich auch in Zukunft sorgfältigst vorgenommen werden. Aber die Vernehmung von Zeugen kann in den meisten der genannten Fälle auf ein Minimum reduziert werden. Der Polizist muss sich lediglich Kenntnis darüber verschaffen, ob ein Zeuge eine einschlägige Aussage treffen kann. Sprechen ausreichende Gründe dafür, dass auf der Basis einer solchen Aussage eine Verurteilung möglich ist, dann kann er dies dem Staatsanwalt mitteilen.

Spricht sich dieser für eine Erledigung z.B. gemäß § 153a StPO aus, so kann der Polizist das Einverständnis des Beschuldigten erfragen und im Fall der Zustimmung kann der Staatsanwalt das Verfahren sogleich vorläufig einstellen. Der Polizist muss dann nur noch die Namen der Zeugen aktenkundig machen und in ein oder zwei Sätzen die Kernaussage(n) des oder der Belastungszeugen in Vermerkform niederlegen. Dies kann per Diktat in den Sprachcomputer geschehen. In kleineren Fällen kann er auch sogleich die Geldauflage einziehen und den Betrag an die Staatskasse oder eine gemeinnützige Einrichtung weiterleiten und der Staatsanwalt könnte das Verfahren endgültig beenden. Die Überwachung des Zahlungseingangs in anderen Fällen könnte der Geschäftsstelle übertragen werden. Für den Fall der fristgerechten Erfüllung könnte der Staatsanwalt die endgültige Einstellung bedingt vorverfügen und bekäme die Akte im günstigsten Fall nie wieder in die Hand.

Hält der Staatsanwalt den Abschluss des Ermittlungsverfahrens durch Antrag auf Erlass eines Strafbefehls oder Aburteilung im beschleunigten Verfahren für geboten, dann kann bei einem geständigen Angeklagten die Zeugenvernehmung ebenfalls minimiert werden. Auf diese Weise wäre der von der Justiz zu leistende Gesamtaufwand für eine Entscheidung im beschleunigten Verfahren ‑ anders als bei der derzeitigen Praxis ‑ jedenfalls nicht höher als bei einer Erledigung desselben Verfahrens im Wege des Strafbefehls. Allein im Fall eines nichtgeständigen Beschuldigten würde es dann noch einer umfänglichen Zeugenvernehmung bedürfen. Aber auch insoweit bestehen noch Rationalisierungsmöglichkeiten. Eine Hauptverhandlung im beschleunigten Verfahren kann nämlich ohne weiteres auf der Basis eines polizeilichen Pauschalvermerks über den Inhalt einer belastenden Zeugenaussage geführt werden. Die förmliche Vernehmung der Zeugen erfolgt demgemäß erstmals und einmalig in der Hauptverhandlung des beschleunigten Verfahrens.

Die vorgeschlagene Praxis vermehrter polizeilicher Kurzvermerke über den wesentlichen Kern einer Zeugenaussage braucht sich keineswegs auf Aufgriffsfälle zu beschränken. Sie bietet sich für überschaubare Sachverhalte auch dann an, wenn das Ermittlungsverfahren auf einer Strafanzeige beruht. Auf diese Weise lässt sich der Aufwand bei Staatsanwaltschaft und Polizei vermindern mit der Folge, dass wesentlich mehr Fälle im beschleunigten anstatt wie bisher im Normalverfahren abgeschlossen werden könnten.

Zeigt sich in einem konkreten Fall, dass sich das beschleunigte Verfahren nicht eignet, dann kann unproblematischer Weise in das Normalverfahren gewechselt werden. Vor der in dieser anzuberaumenden Hauptverhandlung können die erforderlichen ausführlichen Ermittlungen nachgeholt werden. Sie müssen also nur noch in den Fällen vorgenommen werden, in welchen dies auch wirklich Voraussetzung für ein Urteil ist.

Bislang hat mancher Polizist Schwierigkeiten, das juristisch Wesentliche einer Aussage zu erkennen und erst recht, dies in Form eines Kurzvermerks niederlegen. Führt man jedoch wie vorgeschlagen die stärkere Fortbildung der Polizeibeamten bei der Justiz durch, so kann das derzeit noch vorhandene Qualifikationsdefizit bereichsspezifisch beseitigt werden. Es bietet sich zudem an, dass die Staatsanwaltschaft in Absprache mit den zuständigen Richtern Standards für wiederkehrende Fälle entwirft, welche dann den Polizeibeamten etwa in Form von Fragebögen oder Checklisten zur Verfügung gestellt werden könnten.

9.5.2 Einbeziehung der Verteidigung

Rationalisierungen in größerem Umfang lassen sich nur dann erzielen, wenn alle am Ermittlungs‑ und Strafverfahren beteiligten Institutionen und Behörden zusammenwirken. Das anzustrebende Ziel, das Verfahren mit möglichst geringem Aufwand zu beenden, kann am besten dadurch erreicht werden, dass der Beschuldigte tunlichst sofort aussagt und im Falle des Zutreffens der Beschuldigung auch sogleich ein Geständnis ablegt. Um ihn und seinen Verteidiger dazu zu veranlassen, muss ihm jedoch ein Anreiz dafür geboten werden. Es bedarf deshalb zuvörderst der Herstellung eines Konsenses zwischen Staatsanwaltschaft und den beteiligten Strafrichtern, in welcher Weise ein derartiges sofortiges Geständnis eines Beschuldigten zu honorieren ist.

Diesbezüglich bietet es sich an, einen Vorschlag Meyer‑Goßners fortzuentwickeln. Er sprach sich dafür aus, im Fall eines schnellen Geständnisses den Strafrahmen herabzusetzen. Für den Angeklagten und seinen Verteidiger ist aber nicht so wesentlich, welchen Spielraum das Gericht hat. Bedeutsam und deshalb entscheidend ist vielmehr, wie hoch die konkrete Strafe ausfällt. Daher sollte angestrebt werden, zwischen Staatsanwaltschaft und Gerichten ein Einvernehmen dahingehend zu erzielen, dass bei sofortigem Geständnis regelmäßig, d.h. vorbehaltlich etwaiger Besonderheiten des Einzelfalles, ein Abschlag von z.B. einem Drittel von der üblichen Strafhöhe vorgenommen werden wird. Obwohl auf diese Weise keine für sämtliche Fälle verbindliche Regelung getroffen werden würde, sondern es sinnvoller Weise möglich bliebe, die konkreten Umstände des jeweiligen Sachverhalts angemessen zu berücksichtigen, könnten die Verteidiger nach Bekanntgabe einer derartigen Übung ihre Mandanten in entsprechender Weise sachgerecht beraten. Für die Verteidiger bestünde der Anreiz, sich für eine derartige Erledigung mit minimalem Aufwand einzusetzen, zunächst darin, dass ihre Mandanten eine mildere Bestrafung als im Normalverfahren erwartete. Mildere Geldstrafen, ergänzt durch großzügige Ratenbewilligung, erhöhten zudem die Liquidität des Beschuldigten, so dass er in der Lage wäre, seinen Verteidiger mit größerer Gewissheit auch tatsächlich zu bezahlen.

Zur Beschleunigung würde auch die von der Rechtsanwaltskammer zu organisierende Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes der Strafverteidiger beitragen. Interessierte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sollten sich in eine entsprechende Liste eintragen lassen können, welche den Gerichten, Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden bekannt gegeben würde. Zur Befriedigung aktuellen Verteidigungsbedarfs sollten sich zudem für jede Woche 3 ‑ 5 Anwältinnen oder Anwälte von sonstigen Terminen freihalten. Die Betreffenden aus dem Kreis der Interessierten würden abwechselnd und (zwecks Wahrung des Kanzleiablaufs) längere Zeit im Voraus festgelegt werden. Ein Zwang, einen der jeweiligen Bereitschaftsverteidigerinnen oder Verteidiger einschalten zu müssen, wäre mit der Einrichtung eines solchen Bereitschaftsdienstes nicht verbunden.

Aufgrund des Zieles einer sofortigen und möglichst endgültigen Erledigung ist die Sach‑ und Rechtslage für den Beschuldigten schwieriger als im bisherigen Normalverfahren. Daher lägen häufiger als sonst die Voraussetzungen für eine Pflichtverteidigerbestellung gemäß § 140 Abs. 2 StPO vor.

Es wäre anzunehmen, dass bei einer solchen konzertierten Vorgehensweise der Großteil der abstrakt dafür geeigneten Verfahren in der geschilderten schnellen Weise endgültig erledigt werden würde. Eine ungerechte Einbuße bei der Strafhöhe wäre nicht zu erwarten. Es ist allgemein anerkannt, dass jedes Geständnis ‑ gewisse Einschränkungen gibt es nur im Fall des § 211 StGB ‑ strafmildernd zu berücksichtigen ist. Das gilt in besonderem Maße bei einem frühzeitigen Geständnis. Schon dies erlaubt eine pauschalierte Bezifferung des Grades der von der Justiz für angemessen erachteten Milderung. Überdies ist sowohl die lange Verfahrensdauer als auch der große Abstand zwischen Tat und Urteil anerkanntermaßen strafmildernd zu berücksichtigen. Bei einer wesentlich späteren Verurteilung könnte demgemäß das Urteil aus diesen Gründen ebenfalls nicht oder jedenfalls nur unwesentlich höher ausfallen als bei sofortiger Entscheidung unter Vornahme des hier befürworteten pauschalen Abschlages aufgrund des sofortigen Geständnisses.

9.5.3 Kommunikative Elemente 

Die Rationalisierungsmöglichkeiten beschränken sich jedoch keineswegs auf die bisher betrachteten Fälle kleinerer und mittlerer Kriminalität.

Spätestens dann, wenn der objektive Tatbestand (im wesentlichen) ausermittelt ist und deshalb unbeschränkt Akteneinsicht gewährt werden kann, kann die Staatsanwaltschaft in jedem Fall Kontakt mit der Verteidigung, sei es direkt mit dem Angeklagten, sei es mit dem Verteidiger, aufnehmen. Natürlich bietet sich nicht jeder Fall für eine derartige Kontaktaufnahme an. Es gibt aber keine sachlichen Hindernisse, die einer solchen Kontaktaufnahme entgegenstünden. In vielen Fällen wird es sogar möglich sein, dem Beschuldigten schon vor der wesentlichen Klärung des objektiven Sachverhalts rechtliches Gehör zu gewähren. Das gilt nicht nur für ‑ unabhängig von der Strafhöhe ‑ tatsächlich einfach gelagerte Sachverhalte, sondern durchaus auch für Verfahren mit komplexem Gegenstand. In diesen wird es nämlich häufig unumgänglich sein, alsbald in die Phase offener Ermittlungen einzutreten. Weiß aber der Beschuldigte, dass gegen ihn ermittelt wird, dann kann die Staatsanwaltschaft bei ihm ohne Gefahr für die Wahrheitsfindung erfragen, wie er sich zur Zeit zu den Vorwürfen stellt.

Es ist zwar von Fall zu Fall unterschiedlich, wann der Zeitpunkt eintritt, ab welchem das Verfahren im Kontakt mit der Verteidigung fortgesetzt werden kann. Die eingetretene, „Kommunikationsreife" kann aber viel häufiger als bislang genutzt werden. Vom Inhalt der Reaktion des Beschuldigten beziehungsweise seines Verteidigers hängt es dann ab, ob deren Einbeziehung zu einer Abkürzung der Ermittlungen und auch des gesamten Verfahrens führt. Natürlich wird gerade in Fällen schwererer Kriminalität der Kontaktierung der Verteidigung nicht immer, vielleicht nicht einmal in der Mehrzahl der Verfahren ein schnelles Geständnis folgen. Aber zum einen gibt es durchaus solche Konstellationen, und zum anderen ist es in einer nennenswerten Anzahl der Fälle immerhin möglich, den Ermittlungsbedarf frühzeitig festzustellen. Zum einen kann sich herausstellen, dass bestimmte Elemente des Sachverhalts zugestanden werden. Zum anderen kann es sein, dass die Verteidigung auf zusätzliche Beweismittel hinweist.

Die hier befürwortete verstärkte Kommunikation mit der Verteidigung darf nicht mit den aktuell diskutierten Vorschlägen zur Schaffung eines partizipatorischen Ermittlungsverfahrens verwechselt werden. Der fundamentale Unterschied besteht nämlich darin, dass mit dem hiesigen Vorschlag die Freiheit der Staatsanwaltschaft, das Ermittlungsverfahren zu gestalten, nicht eingeschränkt wird. Die Möglichkeit zu verdeckten Ermittlungen zwecks Vermeidung von Verdunkelungshandlungen bleibt damit uneingeschränkt bestehen. Das schließt aber, wie gezeigt, keineswegs aus, deutlich vermehrt frühzeitige Kommunikation zur Beschleunigung der Verfahren und zur Verminderung des Aufwands einzusetzen.

Je nach Verlauf des Verfahrens kann es sich zudem anbieten, auch das Gericht frühzeitig zu informieren. Im Falle eines Geständnisses oder gar einer ‑ zulässigen ‑ Absprache kann z.B. auf diese Weise ein schneller, weil kurzer Termin zur Hauptverhandlung, reserviert werden.

9.5.4  Weitere Rationalisierungsmöglichkeiten

Selbst für Aufgriffe in schwereren Fällen ließe sich eventuell eine Beschleunigung erreichen, jedenfalls dann, wenn keine umfangreichen Gutachten erstellt werden müssen. Auch hier könnten für manche Fälle, insbesondere nach einem Geständnis, im Wege der Reservierung offener Termine der Schöffengerichte und der Kammern, Urteile entweder sofort nach dem Aufgriff, wiederum auf der Basis bloßer Vermerke über die Angaben der Zeugen und deren ausschließlicher Vernehmung in der Hauptverhandlung, oder jedenfalls nach nur kurzer Vorbereitung angestrebt werden. Auch dies setzt die wie in den Alltagsfällen zu weckende Bereitschaft der Mitwirkung der (in diesen Fällen meist inhaftierten) Beschuldigten und ihrer (Pflicht‑)Verteidiger voraus.

Unumgänglich für eine derartige Beschleunigung wäre allerdings, dass die Auskünfte aus sämtlichen Registern der Polizei, der Staatsanwaltschaft und v.a. aus dem BZR sofort zugänglich gemacht werden könnten. Das ist derzeit fraglich.

Bestellte man die Bereitschaftsstaatsanwälte und Bereitschaftsrichter zugleich zu Jugendstaatsanwälten und Jugendrichtern, dann könnten auch Aufgriffe Jugendlicher und Heranwachsender in großem Umfang einer sofortigen staatsanwaltschaftlichen Erledigung z.B. mit einer Maßnahme nach § 45 Abs. 2 JGG oder einer Ahndung im vereinfachten oder normalen Jugendgerichtsverfahren zugeführt werden. Insoweit müsste allerdings ein Bereitschaftsdienst der Jugendgerichtshilfe ergänzend eingerichtet werden.

Die Anzahl vereinfachter Erledigungen ließe sich noch dadurch steigern, dass der Staatsanwalt in geeigneten Fällen die Beschuldigtenvernehmung (unabhängig vom Vorliegen eines Aufgriffs) vermehrt zu Gesprächen über den möglichen Ausgang des Verfahrens nutzt. Es wird dann auch in solchen Fällen häufiger als bisher eine sofortige oder zumindest zügige Erledigung erzielt werden können. Beschuldigtenvernehmungen können auch dann, wenn sie von der Polizei geführt werden, häufiger als bisher zu Gesprächen über den Ausgang des Verfahrens genutzt werden. Der Staatsanwalt müsste der Polizei zu diesem Zwecke lediglich gewisse Vorgaben bei Übersendung der Akten zum Zwecke der Vernehmung des Beschuldigten machen. Findet diese dann auch noch zu einem Zeitpunkt statt, zu welchem der Staatsanwalt fernmündlich erreichbar ist, dann kann die Polizei zu einem geeigneten Zeitpunkt die Vernehmung kurz unterbrechen und dem Staatsanwalt die Ergebnisse zusammenfassend übermitteln. Der Staatsanwalt kann dem Polizeibeamten dann vorgeben, wie er sich den Verfahrensabschluss vorstellt. In Betracht kommen kann auch ein ergänzendes Ferngespräch zwischen Staatsanwalt und Beschuldigtem. Behält sich der Staatsanwalt vor, das in Aussicht genommene Ergebnis nach Wiedereingang der Akten nochmals daraufhin zu überprüfen, ob die ihm mündlich übermittelten Ergebnisse mit dem Akteninhalt übereinstimmen, so geht er kein vermehrtes Risiko einer unrichtigen Entscheidung ein.

Führt die Polizei die Ermittlungen zunächst allein, d.h., bevor sie die Akten an die Staatsanwaltschaft weitergibt, dann kann der Beschleunigungseffekt durch ein Gespräch über den Verfahrensausgang ebenfalls erzielt werden. Der vernehmende Polizeibeamte müsste lediglich den zuständigen Staats‑ oder Amtsanwalt (oder den Bereitschaftsdienst) fernmündlich kontaktieren. Im Bedarfsfall könnte er auch maßgebliche Aktenteile per Fax übermitteln. Aufgrund des Prüfungsvorbehalts seitens der Staatsanwaltschaft träte auch in diesen Fällen keine Verminderung der Richtigkeitsgewähr ein.

9.5.5 Beschleunigung und Rechtstaatsprinzip

Mit der Beschleunigung und Entformalisierung eines Großteils der Verfahren wäre zwar die Gefahr gewisser Informationsverluste verbunden. Es ließe sich insgesamt nicht vermeiden, dass die eine oder andere Entscheidung auf unzureichender Tatsachenbasis getroffen werden würde. Die Folgen davon wirkten sich allerdings in aller Regel nicht zu Lasten des Beschuldigten beziehungsweise Angeklagten aus, weil die vereinfachte Verfahrensführung durchweg davon abhängt, dass ein Geständnis vorliegt. Sicherlich gibt es falsche Geständnisse, z.B. um den wahren Täter zu schützen. Das bedeutet aber nicht, dass die Vereinfachung als solche in Frage zu stellen wäre, sondern nur, dass eine solche Verfahrensführung ausscheidet, wenn Zweifel an der Richtigkeit des Geständnisses auftreten. Darauf wird allerdings verstärkt zu achten sein. Eine nennenswerte Einbuße von Rechtsstaatlichkeit ist folglich nicht zu befürchten, zumal da die Verurteilung aufgrund eines falschen Geständnisses keine Rechtskraft im Verhältnis zum wahren Täter entfaltet. Stellt sich die Unrichtigkeit des Geständnisses heraus, dann liegt überdies ein Wiederaufnahmegrund vor.

Die Beschleunigung und Entformalisierung würde hingegen in manchen, allerdings kaum in vielen Fällen dazu führen, dass ein Beschuldigter eine zu geringe Ahndung erführe. Manchmal wird die wahre Rolle eines Beschuldigten erst im Verlauf intensiver Ermittlungen deutlich. Teilweise tritt im Zuge umfangreicher Recherchen auch noch der Verdacht weiterer Straftaten zutage. Bei einem schnellen Geständnis würden hingegen viele derartige Tatsachen unerkannt bleiben. Das allerdings wäre nichts grundlegend Neues, gilt es doch auch schon für den heute praktizierten Strafprozess: Liegt ein glaubhaftes Geständnis vor, dann sind weitere Ermittlungen sowieso häufig überflüssig! Lediglich die Anzahl der Fälle, in denen die Entdeckung der gesamten kriminellen Energie eines Beschuldigten unterbliebe, würde zunehmen.

Die bei Realisierung der dargestellten Änderungsmöglichkeiten zu erwartenden Einbußen hinsichtlich der Strafhöhe, einerseits rechtlich durch pauschalierte Milderung, andererseits tatsächlich durch Mindererkenntnisse seitens der Ermittlungsbehörden, dürfen zwar nicht bagatellisiert oder gar übersehen werden. Sie wären jedoch relativ gering. Angesichts der seit langem bestehenden Überlastung der Strafjustiz sind Abstriche vom theoretisch Wünschbaren sowieso unumgänglich, kommen in der heutigen Praxis fraglos vor und werden durchaus hingenommen. Diese Abstriche bleiben allerdings weitgehend unbekannt, weil ihr Eintritt vom Zufall beziehungsweise der Praxis des einzelnen Richters oder Staatsanwalts abhängt. Im Gegensatz dazu schüfe die Realisierung des Vorgeschlagenen eine deutlich verbesserte Transparenz und führte zu einer Beschränkung der Abstriche vom Wünschenswerten auf minder schwere Fälle. Die Möglichkeit zu bewusster Steuerung erlaubte zudem den Staatsanwaltschaften, eingeschränkt auch den Gerichten, im Gegensatz zur heutigen Praxis die überaus wünschenswerte Konzentration auf die Erledigung schwieriger, umkämpfter, heikler und Aufsehen erregender Fälle.

Das Führen einer großen Anzahl von Verfahren auf die dargestellte Weise würde den Strafzwecken in besonderem Maße gerecht, verminderte die verbreitete Frustration ebenso wie den Aufwand bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten, käme den Beschuldigten mit gemilderten Strafen entgegen und führte gleichwohl bei den Opfern angesichts sofortiger Ahndung zu schneller Genugtuung.

10. Gemeinsame Einsichten der Arbeitsgruppen Zivil- und Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht und Strafrecht

10.1 Schnelligkeit versus Gründlichkeit

Wünschenswert ist es auf allen Rechtsgebieten, möglichst zügig zu einer mindestens ersten Entscheidung zu gelangen. Zu diesem Zweck ist die Entscheidungsfreudigkeit der Gerichte zu stärken.

Für die Betroffenen steht am Anfang das Bedürfnis nach einer schnellen, noch nicht notwendigerweise endgültigen Entscheidung im Vordergrund. Demgegenüber tritt zunächst das ebenfalls vorhandene und langfristig vorrangige Ziel einer richtigen und juristisch überzeugend begründeten Entscheidung in den Hintergrund. 

Eine schnelle Erstentscheidung ist bei Einhaltung aller bisher notwendigen Förmlichkeiten nicht zu gewährleisten. Am Anfang muss daher eine entförmlichte Verhandlung mit allen Beteiligten stehen. Ziel muss es sein, deren unterschiedliche Auffassungen so früh wie möglich zu erfahren und die juristisch entscheidenden Fragen verlässlich herauszuarbeiten. 

Am Schluss einer entförmlichten ersten Verhandlung kann entweder eine Einigung stehen, oder, kommt eine solche nicht zustande, eine notwendigerweise nur vorläufige streitige Entscheidung. Wichtig ist, dass sie den Rechtszustand zunächst verbindlich regelt.

Bedarf die Entscheidung der Vollstreckung, so muss sie gegebenenfalls gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar sein.

Weil die vorläufige Entscheidung tunlichst auch die endgültige sein sollte, muss sie unter Beachtung der Rechtslage ergehen, kann also nicht „frei schwebend“ getroffen werden. Eine freie Gestaltung ist demgegenüber selbstverständlich bei einer Einigung der Betroffenen möglich. 

Weil sich eine förmliche Verhandlung und Entscheidung anschließen kann, ist es zum Zweck der Schonung richterlicher Ressourcen geboten, dass die entförmlichte erste Verhandlung vom streitentscheidenden Richter geführt wird. Im Strafrecht sollte in geeigneten Fällen bereits der Staatsanwalt, spätestens aber das erstinstanzlich entscheidende Amtsgericht die entförmlichte Entscheidung treffen. Die formal umfassend vorbereitete Entscheidung wäre dann Sache des Berufungsgerichts, während in der bei der Kammer beginnenden Verfahren diese selbst die nach einem Scheitern des Versuchs konsensualer Erledigung erforderliche Entscheidung zu treffen hätte.

10.2 Begründungsaufwand

Auf allen Rechtsgebieten wird die richterliche Arbeitskraft durch den großen Aufwand umfassender Begründungen gerichtlicher Entscheidungen gebunden. Es besteht deshalb das unabweisbare Bedürfnis, den Begründungsaufwand drastisch zu vermindern. Naturalparteien sind nicht an wissenschaftlichen Begründungen interessiert. Rechtsanwälte haben gar nicht die Zeit, ellenlange Entscheidungen zu lesen und stöhnen unter der Notwendigkeit, sich zum Zwecke der Rechtsmittelbegründung durch viele Urteilsseiten quälen zu müssen.

Die Begründung rechtskräftiger Entscheidungen kann in der Regel äußerst kurz ausfallen.

Auch für mit einem Rechtsmittel angegriffene Entscheidungen kann der Begründungsaufwand vermindert werden. Ohne Einbuße notwendiger Informationen kann beispielsweise auf die Darstellung der Prozessgeschichte verzichtet werden.

Welche Möglichkeiten es im Übrigen zur Verminderung des Begründungsaufwandes gibt, hängt wesentlich vom jeweiligen Rechtsmittelrecht ab und ist deshalb bereichsspezifisch. Je umfassender die Möglichkeiten der Nachprüfung in einer höheren Instanz sind, desto größer ist der Begründungsaufwand. Hat demgegenüber die höhere Instanz nur das zu überprüfen, was vom Rechtsmittelführer konkret angegriffen wurde, so kann sich das Gericht in den schriftlichen Gründen des angefochtenen Urteils schwerpunktmäßig auf die angegriffenen Aspekte konzentrieren und braucht die übrigen nur knapp, meist auf die Mitteilung des Ergebnisses beschränkt, darzustellen.

10.3 Konzentration auf einzelne Rechtsfragen

Dort, wo die Parteien über den Verfahrensgegenstand disponieren können, also insbesondere im Zivil- und Arbeitsrecht, aber auch in weiten Teilen des Verwaltungsrechts, sollten sie überdies die Möglichkeit erhalten, anstatt einer Klage herkömmlicher Art dem Gericht lediglich aus Anlass ihrer jeweiligen Auseinandersetzung eine oder mehrere bestimmte und konkret formulierte Rechtsfragen zur Beantwortung zu unterbreiten. Es gibt nämlich durchaus Fälle, in denen die Parteien über den Sachverhalt völlig einig sind und sie oder jedenfalls ihre Rechtsvertreter genau wissen, von der Beantwortung welcher Rechtsfrage oder welcher Rechtsfragen die Entscheidung abhängt. In solchen Fällen ist es für die Parteien und die Gerichte einfacher, nur die umstrittenen Rechtsfragen zur Entscheidung zu stellen. Die tatsächlichen Umstände brauchen deshalb in der Klageschrift nur knapp skizziert zu werden. Das Gericht braucht jedenfalls dann, wenn seine Entscheidung nicht angegriffen wird, den Sachverhalt überhaupt nicht darzustellen. Ist seine Entscheidung allerdings einer Prüfung unterworfen, so wird es den einvernehmlichen Sachverhalt im günstigsten Fall der Klageschrift entnehmen oder sogar auf sie verweisen können. 

Für das Gericht bestünde in solchen Fällen, in denen es lediglich zur Entscheidung bestimmter Rechtsfragen angerufen würde, überdies der Vorteil, dass es sich nicht mit sämtlichen rechtlichen Aspekten des Streitfalles, angefangen vom verfassungsgemäßen Zustandekommens des jeweiligen materiellen Rechts bis hinzu z.B. detaillierten Zuständigkeitsfragen im Verwaltungsprozessrecht, befassen müsste. Es könnte sich vielmehr ausschließlich mit der oder den zur Entscheidung gestellten Rechtsfrage(n) befassen und sich auf diese konzentrieren.

Eine solche neuartige Rechtsschutzmöglichkeit würde den Gerichten allerdings die Möglichkeit nehmen, die Beantwortung schwieriger Rechtsfragen zu umschiffen und den jeweiligen Streitfall anders, z.B. mit der Beantwortung einer vorrangigen Rechtsfrage in einer bestimmten Weise, zu erledigen. Obwohl dies für das eine oder andere Gericht unangenehm sein mag, wäre es mit diesem neuen Rechtsinstrument möglich, insbesondere allgemein interessierende Rechtsfragen quasi abstrakt entscheiden zu lassen. Wenn ein solcher Fall bis zur höchsten Instanz vorangetrieben wird, lässt sich damit schnell und sicher Rechtsklarheit und damit auch Rechtssicherheit herstellen. Dies wäre sehr vorteilhaft und von allgemeinem Interesse.

